
mit den Ortschaften Auerstedt, Bad Sulza, Eckolstädt, Flurstedt, Gebstedt, Großromstedt, 
Hermstedt, Kleinromstedt, Ködderitzsch, Kösnitz, Münchengosserstädt, Pfuhlsborn,  
Reisdorf, Sonnendorf, Stobra, Wickerstedt und Wormstedt

und der erfüllten Gemeinden Eberstedt, Großheringen, Niedertrebra, Obertrebra,  
Rannstedt und Schmiedehausen

Besuchen Sie uns im Internet unter www.bad-sulza.de

AMTSBLATT
der Landgemeinde und erfüllenden Gemeinde
STADT BAD SULZA

Jahrgang 30 Freitag, den 22. April 2022 Nummer 4
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Nächster Redaktionsschluss

Freitag, den 06.05.2022

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 20.05.2022

EBERSTEDT

Kirmes 1955

Kirmes 2019
Wir freuen uns Euch alle im Juli zur diesjährigen Kirmes auf der Loge,  

hoffentlich ohne Einschränkungen, begrüßen zu dürfen.
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Kontaktdaten der Landgemeinde
Markt 1, 99518 Bad Sulza
Internetadresse: www.bad-sulza.de
Email: stadtverwaltung@bad-sulza.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Stadtverwaltung Bad Sulza
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Außenstelle Wormstedt
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag geschlossen
Freitag geschlossen

ÄMTER/ANSPRECHPARTNER

Allgemeine Verwaltung Telefon 036461 241 0
Telefax 036461 241 12

Bürgermeister Herr Schütze 015112673135
Sekretariat Frau Kitze 036461 241 0
E-Mail: stadtverwaltung@bad-sulza.de

AMT I
Amtsleiterin Frau Polster 036461 24114

Sachgebiet Allgemeine Verwaltung
hauptamt@bad-sulza.de
SGL`in
Kommunalversicherungen/
Stadtarchiv

 
 
Frau Scharch

 
 
036461 24118

Gehalt und Besoldung/
Jugend und Soziales

 
Frau Feldrappe

 
036461 24115

Sitzungs- und Infodienst Frau Kindervater 036461 24116
Standesamt/
Friedhofsverwaltung
standesamt@bad-sulza.de

 
 
Frau Goebel

 
 
036461 24132

Pass- und Meldewesen Frau Büttner 036461 24133
Frau Uhlmann 036461 24134

einwohnermeldeamt@bad-sulza.de
Außenstelle Wormstedt Frau Uhlmann 036464 76021

Sachgebiet Kämmerei
kaemmerei@bad-sulza.de
SGL´in / Kämmerin Frau Haake 036461 24120
Steuern und Abgaben Frau Baum 036461 24135
Kasse Frau Eckart 036461 24125

Frau Hübner 036461 24126

Frau Bothe 036461 24127
Frau Frost 036461 24128

AMT II
Amtsleiter Herr Hammer 036461 24130

01728710482

Sachgebiet Ordnungsamt
ordnungsamt@bad-sulza.de
SGL n.b.
Brand- und
Katastrophenschutz

Frau
Bischof-Denner

 
036461 24119

Sicherheit und Ordnung Herr Heinecke 036461 24131

Sachgebiet Bau und Liegenschaften
bauamt@bad-sulza.de
SGL´in Frau Hackbart 036461 24141
Bautechnik, Bauverwaltung,
Bauordnung

 
Frau Seidel

 
036461 24142

Liegenschaften,
Mieten und Pachten

 
Frau Pilz

 
036461 24121

liegenschaften@bad-sulza.de

Kontaktbereichsbeamte

PHM Mario Schenke
Markt 1, 99518 Bad Sulza
Sprechzeiten immer dienstags und donnerstags 13.00 - 16.00 
Uhr
Telefon: 036461 86785
Mobil: 01736959819
E-Mail: mario.schenke@polizei.thueringen.de

Bad Sulza Nord
Bad Sulza mit den eingemeindeten Ortschaften: Sonnendorf, Au-
erstedt, Flurstedt, Gebstedt, Ködderitzsch, Reisdorf, Wickerstedt 
und den Gemeindenh Großheringen und Rannstedt.

PHM Ronald Wallor
Im Unterdorf 110, 99518 Bad Sulza OT Wormstedt
Sprechzeiten dienstags 14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 036464 768074
Mobil: 01742011023

Bad Sulza Süd
Bad Sulza mit den eingemeindeten Ortschaften:
Eckolstädt, Großromstedt, Hermstedt, Kleinromstedt, Kösnitz, 
Münchengosserstädt, Pfuhlsborn, Stobra, Wormstedt
und den Gemeinden Eberstedt, Niedertrebra + Escherode, 
Obertrebra, Schmiedehausen + Lachstedt und Kapellendorf.

Stadtbrandmeister
der Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza
Herr F. Herrmann 01605345522

Notrufnummern
Polizei  ................................................................................... 110
Rettungsdienst und Feuerwehr ............................................. 112
Kassenärztlicher Notdienst  ............................................ 116 117

Anschrift des Ortsteils/ der Ortschaft Name Stellvertreter Telefon Sprechzeiten
Verwaltungssitz:
Stadt Bad Sulza
Markt 1, 99518 Bad Sulza
E-Mail: buergermeister@bad-sulza.de

Dirk Schütze Heinz-Jürgen Kron-
berg

dienstl:
036461 241-0

nach Vereinbarung

Ortsteile / Ortschaften:
Ortschaft Auerstedt
Ortschaftsbüro
Reisdorfer Straße 110
E-Mail: elektro-kirsche@t-online.de

Kay Kirsche André Meister privat:
036461 21832

nach Vereinbarung

Ortschaft Bad Sulza
Sitzungszimmer, Rathaus
Kontakt über Thälmannring 1
E-Mail: Sanktdieter@web.de

Dieter Kranich Eckart Behr privat:
036461 22736

jeden 2. und 4.
Donnerstag im 
Monat
15.00 - 17.00 Uhr
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Anschrift des Ortsteils/ der Ortschaft Name Stellvertreter Telefon Sprechzeiten
Ortschaft Eckolstädt
kein Ortschaftsbüro
E-Mail: simoneschoernig@t-online.de

Axel Schörnig Jörg Hammer Mobil:
0172 7947022

nach Vereinbarung

Ortschaft Flurstedt
Ortschaftsbüro: Dorfgemeinschaftshaus
In Flurstedt 31 a
E-Mail: Buergermeisteramt-Flurstedt@
gmx.de

Melanie Reichardt Andreas Pilz Mobil:
0151 12580113

nach Vereinbarung

Ortschaft Gebstedt
kein Ortschaftsbüro
Kontakt über Neustedt 84
E-Mail: Gerd.Brueckner@Vertrieb.BKM.de

Gerd Brückner Jochen Meese privat:
036463 48010

nach Vereinbarung

Ortschaft Großromstedt
kein Ortschaftsbüro
E-Mail: as01@freenet.de

Andreas Schneider Paul Langemann Mobil:
0174 4781144

nach Vereinbarung

Ortschaft Hermstedt
kein Ortschaftsbüro
E-Mail:
ortsteilbuergermeister-hermstedt@web.de

Michael Raudies Michael Krause Mobil:
0152 28066934

nach Vereinbarung

Ortschaft Kleinromstedt
Ortschaftsbüro: Am Dorfteich 1
E-Mail: karina.baumann70@gmail.com

Karina Baumann Angela Liebetrau privat:
036425 50991

Dienstags
17.00 - 18.00 Uhr

Ortschaft Ködderitzsch
Ortschaftsbüro:
Gemeindehaus Ködderitzsch 6
E-Mail: omohring@aol.com

Olaf Möhring Marko Riedel privat:
036463 40567

nach Vereinbarung

Ortschaft Kösnitz
Ortschaftsbüro: Kösnitz 32
E-Mail: ortschaftsrat-koesnitz@t-online.de

Christel von der Gönne Michael Zwickel 036464 
767610/11

nach Vereinbarung

Ortschaft Münchengosserstädt
Ortschaftsbüro: Zum Teich 62
E-Mail: sgemeinhardt@gmx.de

Steffen Gemeinhardt Bernd Pocher Mobil:
0179 9257201
privat:
036421 23749

nach Vereinbarung

Ortschaft Pfuhlsborn
Ortschaftsbüro: An der Quelle 44
E-Mail: ortschaftsrat-pfuhlsborn@gmx.de

Steve Schönfeld Tobias Thierolf Mobil:
0173 3884926

nach Vereinbarung

Ortschaft Reisdorf
Ortschaftsbüro: Dorfgemeinschaftshaus
Reisdorfer Dorfstraße 10
E-Mail: ortschaft-reisdorf@web.de

Jessica Bischof-Denner Falk Knoblauch nach Vereinbarung

Ortschaft Sonnendorf
Dorfgemeinschaftshaus
Dorfstraße
E-Mail: romy.scharch@bad-sulza.de

Romy Scharch Christine Heuschild privat:
036461 86362

nach Vereinbarung

Ortschaft Stobra
kein Ortschaftsbüro
E-Mail: a-stelzig@gmx.de

Andreas Stelzig Patrick Koch Mobil:
0171 7350280

nach Vereinbarung

Ortschaft Wickerstedt
Ortschaftsbüro Hauptstraße 16
E-Mail: arnfried.hahn@ilm-provider.de

Arnfried Hahn Dietmar Rödiger privat:
03644 619827
Mobil:
0172 1572313

nach Vereinbarung

Ortschaft Wormstedt
kein Ortschaftsbüro
E-Mail: guntereckart@web.de

Gunter Eckart Sebastian Pietsch Mobil:
0173 1846448

nach Vereinbarung

Impressum

Amtsblatt der Landgemeinde und erfüllenden Gemeinde Stadt Bad Sulza mit den 
Ortschaften Auerstedt, Bad Sulza, Eckolstädt, Flurstedt, Gebstedt, Großromstedt, 
Hermstedt, Kleinromstedt, Ködderitzsch, Kösnitz, Münchengosserstädt, Pfuhls-
born, Reisdorf, Sonnendorf, Stobra, Wickerstedt und Wormstedt und der erfüllten 
Gemeinden Eberstedt, Großheringen, Niedertrebra, Obertrebra, Rannstedt und 
Schmiedehausen
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@
wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21 
Verlagsleiter: Mirko Reise Herausgeber: Stadt Bad Sulza (Landgemeinde) als erfüllende 
Gemeinde gemeinsam mit den erfüllten Gemeinden Eberstedt, Großheringen, Niedertrebra, 
Obertrebra, Rannstedt und Schmiedehausen Verantwortlich für den amtlichen Teil: Herr 
Bürgermeister Dirk Schütze, 99518 Bad Sulza, Markt 1, Tel.: (03 64 61) 2 41-0, Fax: (03 64 
61) 2 41-12 Alle hier veröffentlichten amtlichen Bekanntmachungen erfolgen gemäß § 27 a 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes gleichlautend auch auf der Internet-Präsenz 
der Stadt Bad Sulza www.bad-sulza.de mittels der elektronisch einsehbaren Version dieses 

Amtsblattes. Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilme-
nau Erscheinungsweise: in der Regel monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Ver-
waltungsbereich. Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,75 € (inkl. Porto 
und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellen. Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: 
Carsten Stein, erreichbar unter Tel.: 0173 / 2923797, E-Mail: c.stein@wittich-langewiesen.de 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Yasmin Hohmann – Erreichbar unter der Anschrift des 
Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag 
gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffent-
lichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen 
auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen 
verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell 
abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die 
jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.bad-sulza.de



Bad Sulza - 4 - Nr. 4/2022

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 
51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 23. Mai 2022 bis 
zum 27. Mai 2022 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen beim 
Verwaltungssitz der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza, im Rat-
haus Bad Sulza, Markt 1, Einwohnermeldeamt, Zimmer 17, 
schriftlich erhoben oder während oben genannten Dienstzeiten 
zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind 
glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Ein-
wendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 22. Mai 2022 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 

zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-

lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 10. Juni 2022, bis 18:00 Uhr, 
beim Verwaltungssitz der erfüllenden Gemeinde im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Einwohnermeldeamt, Zimmer 17, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 11. 
Juni 2022,12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 12. Juni 2022 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 26. Juni 2022 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Öffnungszeiten Grünschnittcontainer

Ort / Öffnungszeiten Lage
Bad Sulza
Mo – Do 08:00 – 15:00 Uhr Bauhof In den

Emsenwehren 12 FFr 08:00 – 12:00 Uhr
Reisdorf
Fr 14.00 Uhr – So 18.00 Uhr Reisdorfer Schenkweg
Wormstedt
Durchgängig offen Ortsausgang Richtung 

Kösnitz,
hinter der Schule

Niedertreba
Mi 15.00 – 17.00 Uhr

(Sommerzeit bis 18.00 Uhr)
Straße nach 
Eberstedt,
ggü. dem SportplatzSa 09.00 – 12.00 Uhr

Die Öffnungszeiten und Standorte der jeweiligen Grünschnitt-
container unserer Ortschaften bzw. Gemeinden entnehmen Sie 
bitte der nachfolgenden Tabelle.

Ihre
Stadtverwaltung Bad Sulza

Öffentliche Bekanntmachungen  
und amtliche Mitteilungen

Verwaltungsbereich 
erfüllende Gemeinde

Standesamt Bad Sulza
Zur Eheschließung die herzlichsten 
Glückwünsche und beste Wünsche für 
die gemeinsame Zukunft

Herrn Heiko Frickmann und  
Frau Nicole Frickmann geb. Häußer
aus Bad Sulza

Herrn Thomas Hartmann und  
Frau Iris Hartmann geb. Pönicke
aus Bad Sulza OT Wickerstedt

Herrn Tom Schieke und  
Frau Anna-Maria Schieke geb. Hahne-
mann aus Bad Sulza OT Eckolstädt

Die Standesbeamtinnen

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Kommunalwahlen am 12. Juni 2022

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl eines ehrenamtlichen Bür-
germeisters in den
Gemeinden Eberstedt, Großheringen, Niedertrebra, Obertre-
bra, Rannstedt und Schmiedehausen
wird in der Zeit vom 23. Mai 2022 bis 27. Mai 2022 während 
der allgemeinen Dienstzeiten der Verwaltung der erfüllenden Ge-
meinde Bad Sulza

Montag von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 bis 12:00 Uhr (zusätzlich)
Donnerstag gesetzlicher Feiertag
Freitag Schließtag der Behörde

im Rathaus der Stadt Bad Sulza
Markt 1, 99518 Bad Sulza,

Einwohnermeldeamt
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Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 12. Juni 2022 einen Wahlschein 
erhalten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für 
die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 12. Juni 2022 einen Wahlschein 
für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl kön-
nen bis zum 24. Juni 2022 bis 18:00 Uhr beim Verwaltungssitz der 
erfüllenden Gemeine Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 
1, Einwohnermeldeamt, Zimmer 17, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 25. Juni 2022, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlbe-

rechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, 
die Anschrift der Gemeinde, die Nummer des Stimmbezirkes 
und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Be-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 12. Juni 2022 bis 
18 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, dem 26. 
Juni 2022 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

Bad Sulza, 08.04.2022
für die Gemeinde Eberstedt
für die Gemeinde Großheringen
für die Gemeinde Niedertrebra
für die Gemeinde Obertrebra
für die Gemeinde Rannstedt
für die Gemeinde
Schmiedehausen

Hans-Otto Sulze, Bürgermeister
Jens Baumbach, Bürgermeister
Jörg Geyer, Bürgermeister
Dieter Feldrappe, Bürgermeister
Horst Krocker, Bürgermeister

Bernd Otterstein, Bürgermeister

Stellenausschreibung
Bei der Stadtverwaltung Bad Sulza als Verwaltungsbehörde der 
erfüllenden Gemeinde Bad Sulza (ca. 10.000 Einwohner) ist 
eine Stelle als

Sachbearbeiter/-in 
für das Meldeamt und Friedhofswesen (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.
- Wahrnehmung und eigenständige Bearbeitung von Aufgaben 

nach dem Bestattungsgesetz und dem Bundesmeldegesetz,
- Bearbeitung aller Friedhofsangelegenheiten,
- Öffentliche Beglaubigungen,
- Bearbeitung weiterer öffentlich-rechtlicher Aufgabeninhalte 

im Bürgerservicebüro.
Was erwartet wird:
- eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungs-

fachangestellte/n, eine vergleichbare Ausbildung (FL I) oder 
die Bereitschaft, gegebenenfalls zum nächstmöglichen Ter-
min an einem Lehrgang zum FL I teilzunehmen,

- Diskretion, Kommunikationsvermögen sowie ein sicheres Auf-
treten und freundlicher Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern,

- ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Be-
lastbarkeit und Eigeninitiative,

- Kenntnisse in der Anwendung moderner IT- und Kommuni-
kationstechnik und allgemeiner Anwendungssoftware.

Was geboten wird:
- eine unbefristete, interessante, vielseitige und abwechs-

lungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen und enga-
gierten Team,

- eine Vollzeitstelle,
- vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
- 30 Tage Urlaub,
- eine leistungsgerechte Vergütung nach dem geltenden Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Entgeltgruppe 6.
Bei gleicher Eignung und Befähigung werden Schwerbehinder-
te bevorzugt berücksichtigt. Die aussagekräftige, schriftliche 
Bewerbung (mit Nachweisen der Abschlüsse, Beurteilungen, 
Qualifikationen, etc.) richten Sie bitte bis zum 9. Mai 2022 an 
den Bürgermeister der Stadt Bad Sulza, Markt 1, 99518 Bad 
Sulza oder per Mail an: hauptamt@bad-sulza.de. Eine Rück-
sendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur dann, wenn ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Ansonsten 
erfolgt die Vernichtung der Bewerbungsunterlagen gemäß den Da-
tenschutzrichtlinien; spätestens drei Monate nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens. Bewerbungskosten werden nicht erstattet.

Bad Sulza, 7. April 2022
Dirk Schütze
Bürgermeister

Bitte beachten Sie:
Es wird keine Eingangsbestätigung versandt.
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass die Stadtverwaltung Bad Sulza die von Ihnen 

an uns übermittelten Daten zum Zwecke der Bewerbungsab-
wicklung gemäß DSGVO erheben, verarbeiten und nutzen darf.

Information über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die 
Stadtverwaltung Bad Sulza im Rahmen des Verfahrens zur 
Stellenbesetzung

Datenerfassung
Mit Ihrer Bewerbung werden durch uns folgende personenbe-
zogenen Daten erfasst:
• Name, Vorname; • Titel; • Geburtsdatum,
• Privatadresse; • private Telefonnummer/E-Mail.
Aus Ihren Bewerbungsunterlagen erfassen wir das Bewer-
bungsschreiben, den Lebenslauf, die Zeugnisse, Zertifikate, 
ggf. den Nachweis über eine Schwerbehinderung etc.
Ihre Daten werden ausschließlich für die Besetzung der aus-
geschriebenen Stelle innerhalb der Stadtverwaltung Bad Sulza 
verwendet und nur durch die hierzu befugten Personen an die 
für das konkrete Bewerbungsverfahren zuständigen innerbe-
trieblichen Stellen weitergeleitet. Gegebenenfalls sind Ihre Da-
ten von uns im Fall einer Konkurrentenklage offenzulegen.
Abweichend davon ist eine Verwendung der Bewerbungsunter-
lagen für andere Zwecke als die Besetzung der ausgeschriebe-
nen Stelle nur möglich, wenn Sie uns hierfür ausdrücklich Ihre 
Einwilligung erteilen. Sollten Sie hiervon Gebrauch machen 
wollen, benötigen wir eine schriftliche Einwilligungserklärung.
Nach Ablauf von zwei Monaten nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens werden Ihre persönlichen Daten grundsätzlich automa-
tisch gelöscht, es sei denn, dass gesetzliche Bestimmungen einer 
Löschung entgegenstehen bzw. die weitere Speicherung zum Zwe-
cke der Beweisführung erforderlich ist. Abweichend davon ist eine 
längere Speicherung nur möglich, wenn Sie hierfür ausdrücklich 
Ihre Einwilligung erteilt haben. Sollten Sie hiervon Gebrauch ma-
chen wollen, benötigen wir eine schriftliche Einwilligungserklärung.

Datensicherheit
Um die von Ihnen erhobenen Daten vor Manipulationen und 
unberechtigten Zugriffen zu schützen, haben wir diverse tech-
nische (wie Datenverschlüsselung, Programmschutz) und or-
ganisatorische Maßnahmen (wie Regelungen zur Zugangs-, 
Zugriffs- und Zutrittsberechtigung) getroffen.

Auskunftsrecht und Widerruf
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Informationen zur 
Berichtigung oder Löschung von Daten benötigen, wenden Sie 
sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte,
Frau Kirsche (post.datenschutzbeauftragter@wl.thueringen.de).
Den Widerruf erteilter Einwilligungen können Sie in Textform per 
E-Mail an hauptamt@bad-sulza.de oder schriftlich an Stadtver-
waltung Bad Sulza, Amt I, Markt 1, 99518 Bad Sulza richten.

gez. Dirk Schütze
Bürgermeister
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Um Richard einen detaillierten Einblick in die Tätigkeiten eines 
Verwaltungsfachangestellten gewähren zu können, umfasst sein 
Praktikumsplan den Einsatz in allen Ämtern und Sachgebieten 
der Stadt Bad Sulza. In den jeweiligen Sachgebieten wird er mit 
kleinen eigenständigen Aufgaben betraut oder darf bei der Be-
arbeitung von diversen Sachverhalten unseren Sachbearbeitern 
über die Schulter schauen.

Zeit für ein erstes Résumé unseres Praktikanten:
„Die Praxistage in der Stadt Bad Sulza machen mir sehr viel 
Spaß! Ich habe bisher einen Einblick in die Allgemeine Verwal-
tung, in das Einwohnermeldeamt/Standesamt, in die Kämmerei, 
ins Ordnungsamt und ins Bauamt bekommen. Die Aufgabenviel-
falt im Bauamt finde ich besonders interessant. Gemeinsam mit 
Frau Hackbart und Frau Seidel durfte ich schon einige Bauanträ-
ge mit bearbeiten oder an Bauberatungen teilnehmen.
Das Praktikum in der Stadt Bad Sulza hat meinen bisherigen 
Berufswunsch gefestigt und ich möchte nach meinem Schulab-
schluss eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten be-
ginnen.“ – so Richard Burkhardt.
Wir wünschen Richard für den weiteren Verlauf des Praktikums 
viel Freude und Erfolg und freuen uns, ihn nach den Osterferien 
wieder in unserer Behörde begrüßen zu dürfen.

Richard Burkhardt und Claudia Kindervater

Claudia Kindervater
Ausbildungsverantwortliche

Änderung bei der Veröffentlichung von 
Alters- und Ehejubiläen im Amtsblatt und in 
der Thüringer Allgemeine
Aufgrund der geltenden Datenschutzgrundverordnung dürfen 
personenbezogene Daten nur noch veröffentlicht werden, wenn 
eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegt.
Die Einholung dieser Einverständniserklärungen stellt einen ho-
hen verwaltungstechnischen Aufwand dar, so dass zunächst von 
der Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen abgesehen wird.

• Sollten Sie jedoch die Veröffentlichung Ihres Alters- und/ 
oder Ehejubiläums wünschen, dann senden Sie uns bitte 
Ihre Einverständniserklärung zu.

 (Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte wei-
tere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum)

Wir bitten Sie dies zu berücksichtigen und hoffen auf Ihr Ver-
ständnis! Vielen Dank!

Die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes

Dokumente liegen zur Abholung bereit
Bürger, die ihren Reisepass bis 11.03.2022 beantragt haben, 
können diesen während der Sprechzeiten nach vorheriger Ter-
minvereinbarung im Einwohnermeldeamt Bad Sulza abholen.

Bitte bringen Sie Ihre bisherigen (alten) Dokumente mit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Einwohnermeldeamt

Erinnerung für Steuerzahler

der Gemeinden der erfüllenden Gemeinde und 
der Stadt Bad Sulza mit ihren Ortschaften

Am 15. Mai 2022 sind die Grundsteuern für das 2. Quartal 2022 fällig
Bitte überweisen Sie die Steuern, mit Angabe der Personen-
kontonummer, auf das Konto Ihrer zuständigen Gemeinde.

Die Internationalen Konto-Nummern der Gemeinden
IBAN BIC
Stadt Bad Sulza
DE14 8205 1000 0535 0003 75 HELADEF1WEM
DE31 8207 0000 0204 3198 00 DEUTDE8EXXX
Eberstedt
DE52 8205 1000 0535 0007 58 HELADEF1WEM
Großheringen
DE74 8205 1000 0535 0017 20 HELADEF1WEM
Niedertrebra
DE17 8205 1000 0545 0001 30 HELADEF1WEM
Obertrebra
DE43 8205 1000 0501 0064 94 HELADEF1WEM
Rannstedt
DE34 8205 1000 0535 0024 40 HELADEF1WEM
Schmiedehausen
DE27 8205 1000 0535 0034 39 HELADEF1WEM

Der nächste Steuertermin ist der 1. Juli 2022 für Jahreszahler 
der Grundsteuer, Pachten sowie Hundesteuer.

R. Haake
Kämmerin

Druckproben zur Standfestigkeit 
der Grabsteine auf den Friedhöfen

der Stadt Bad Sulza, der Gemeinde Niedertrebra mit 
Darnstedt, der Gemeinde Eberstedt und der Gemein-
de Schmiedehausen mit Lachstedt

Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen werden in die-
sem Jahr die Standfestigkeitsprüfungen der Grabsteine auf den 
oben genannten Friedhöfen ab 9. Mai 2022 durchgeführt.
Mit der Standfestigkeitsprüfung wurde die Firma Kommunale 
Dienstleistung, Sven Trutschel, aus Geraberg beauftragt.

Wir weisen darauf hin, dass diese Maßnahme zur Sicherheit aller 
Friedhofsbesucher zwingend vorgeschrieben ist.

Ihre Friedhofsverwaltung

Erstes Résumé zum Projekt „Praxistage“
Die IHK hat in Zusammenarbeit mit dem Kreis Weimarer Land, 
der Stadt Bad Sulza, dem Jobcenter Weimarer Land und der 
Toskana-Schule Bad Sulza im vergangenen Jahr, das Projekt 
„Praxistage“ ins Leben gerufen.
Im Rahmen dieses Projekts absolvieren Schülerinnen und Schü-
ler der Toskana-Schule Bad Sulza im Zeitraum vom 11.11.2021 
bis 30.06.2022 jeweils donnerstags (außer an Feiertagen und in 
den Ferien) ein zusammenhängendes Praktikum in ausgewähl-
ten Unternehmen bzw. Behörden.

Ziel der „Praxistage“ ist es, den Schülerinnen und Schülern einen 
praxisnahen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt zu verschaf-
fen und sie bei der beruflichen Orientierung bzw. Berufsfindung 
zu unterstützen.
Nach den absolvierten Vorstellungsgesprächen am 28.09.2021, 
konnte sich Richard Burkhardt aus Niedertrebra unter all den Be-
werbern für die Praktikumsstelle durchsetzen und wird seit dem 
11.11.2021 jeden Donnerstag in den Arbeitsalltag der Stadtver-
waltung Bad Sulza integriert.
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Dies tut Frau Wiedemann gemeinsam mit vielen ehrenamtlich 
engagierten Menschen.
Allen spreche ich hier meinen Dank aus.

Um allen Spekulationen entgegen zu treten, läuft die Struktur in 
der Krähenhütte gut.
Essen ist reich vorhanden und auch Sachspenden gibt es mehr 
als genug.
SIM Karten konnten durch den SR Florian Weise organsiert werden.
In den sozialen Medien treten immer wieder Fragen auf, wie 
mögliche Rechnungen, wie Öllieferungen oder Pauschalbeträge 
an die Flüchtlinge oder Taschengeld in Form von Bargeld ausge-
zahlt oder beglichen werden können.

Diese können und dürfen NICHT vom Spendenkonto der Stadt 
finanziert werden, da dies die Aufgabe des Kreises Weimarer 
Land darstellt und ich als Bürgermeister nicht die Spenden dafür 
verwenden darf.
Eine Möglichkeit der Unterstützung ist, dass wir Familien aus der 
Ukraine, welche in der Landgemeinde bleiben möchten, mit Einrich-
tungsgegenständen versorgen. Vom Kinderwagen bis zur Couch.
Dies wurde auch am gestrigen Mittwoch in einem persönlichen 
Gespräch mit Herrn Tanfous von der Krähenhütte besprochen.

Wie im Krisenstab am 14. März mit der Beigeordneten des Krei-
ses Weimarer Land abgesprochen, unterstützen wir als Stadt da-
mit, dass die entsprechenden Rechnungen zügig an das Land-
ratsamt weiterzuleiten, so dass hier eine schnelle Bearbeitung 
und Begleichung erfolgen kann.
Dennoch rufe ich Sie auf, weiter zu unterstützen! Nutzen Sie das 
Spendenkonto der Stadt. Bei Bedarf erhalten Sie natürlich eine 
Spendenquittung.

Sehr geehrte Anwesende,
die aktuelle Entwicklung der Pandemie in unserem Kreis 
schwächt nicht ab.
Die Inzidenz liegt im Kreis Weimarer Land (Stand Mittwoch 
16.03.2022) bei 2.108,4. In der Landgemeinde sind aktuell 241 
COVID-Erkrankte registriert.
Trotz der hohen Inzidenzen hat der Krisenstab am 2.3.2020 fest-
gelegt:
1. unsere Dorfgemeinschaftshäuser werden geöffnet. Die Nut-

zer müssen jedoch selbst für alle Hygienemaßnahmen selbst 
sorgen bzw. sich mit dem Gesundheitsamt absprechen,

2. die Ausbildung der Jugendfeuerwehr darf wieder stattfinden und
3. die Jugendklubs öffnen. Hier müssen die Verantwortlichen in 

Eigenverantwortung die 3-G-Regel umsetzen.
Weiterhin wird plant die Thüringer Staatskanzlei die Veranstal-
tung „Ramelow direkt“ am 19.April 2022, ab 17:30 Uhr, mit inter-
essierten Menschen der Region im Conference Center Bad Sulza

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
werte Gäste,

Was wurde in unseren 2 Ämtern mit 4 Sachgebieten in den 
über 8 Wochen geleistet?

Amt 1
Sachgebiet allgemeine Verwaltung
Im Kindergarten „Unter den Windrädern“ haben wir Herrn Barch-
mann Mitte Februar 2022 verabschiedet und zwei pädagogische 
Fachkräfte zum 1. März 2022 eingestellt. Eine weitere Einstel-
lung erfolgte zum 14. März.
Der Ausbildungslehrgang unserer Beschäftigten des kommuna-
len Verkehrsüberwachungsdienstes ist im Fluss.
Die Verträge mit unseren Ortschaftshelfern sind größtenteils ge-
schlossen. Zwei Stellen, Wormstedt und Wickerstedt, sind noch 
ausgeschrieben.
Bereits vorhin nannte ich die Stelle der Dorfkümmerin. Hier han-
delt es sich um eine geringfügige Beschäftigung. Die Stellenbe-
setzung erfolgte zum 1. März durch Frau Beate Wiedemann. In 
naher Zukunft wird sie in allen Ortschaften präsent sein.
Die Digitalisierung der Stadtverwaltung ist auf einem guten Weg.
In den letzten Wochen wurden die Beschäftigten des Rathau-
ses und auch ich als Bürgermeister, hierzu umfangreich im Pro-
gramm regisafe geschult.
Für mich bedeutet dies, noch einmal umlernen und offen für Neu-
es zu sein. Es wird eine sehr spannende Zeit.
Weiterhin konnten wir die Umstellung des Meldeprogrammes in 
der Verwaltung realisieren. Auch hier sind wir jetzt im digitalen 
Zeitalter angekommen. Die Unterschriftsleistung erfolgt nun über 
Tablets.

Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Rede zum Stadtrat am 17. März 2022
„Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln,
als eine Minute aufeinander zu schießen.“

(Helmut Schmidt ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland 23.12.1918-10.11.2015)

Sehr geehrte Mitglieder des 
Stadtrates,
werte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung, 
werte Geschäftsführerin der 
Kurgesellschaft Heilbad Bad 
Sulza mbH,
sehr geehrte Ortschaftsbür-
germeisterinnen und Ort-
schaftsbürgermeister,
liebe Einwohnerinnen, Ein-
wohner, Gäste
und werte Pressevertreter,

ich bin mir sicher, keiner von uns hätte gedacht, dass ich irgend-
wann unser Parlament mit so einem Zitat begrüßt werden würde.
Doch seit dem 24. Februar 2022 ist alles anders.
In Europa ist seit über 70 Jahren wieder Krieg.
Krieg, dessen Ausmaße wir noch nicht überblicken können.
Doch aktuelle Aufnahmen lassen uns wissen, dass bittere Zeiten 
auf uns Alle zukommen.
Die größte Flüchtlingsbewegung seit dem 2. Weltkrieg ist zu er-
warten.

Auf Grund dieser Situation und der aktuell noch herrschenden 
weltweiten Corona-Pandemie wurde der Krisenstab am 2. März 
von mir eingeladen.
Zum ersten Mal stand neben der aktuellen Situation zur Corona-Pan-
demie, auch das Thema des Ukraine Krieges auf der Tagesordnung.
Hier wurde bereits festgelegt, dass ein Spendenkonto durch die 
Stadt eingerichtet, mit 2.000 € als freiwillige Leistung befüllt 
wird und wir als Stadt KEINE Sachspenden sammeln bzw. ein-
lagern werden.

Dazu fehlen uns die personellen und räumlichen Kapazitäten, 
um dies koordinieren zu können.
Weiterhin wurde festgelegt, alle weiteren Abläufe mit dem Kreis 
Weimarer Land abzusprechen und wir uns auf eine mögliche 
Aufnahme von Kriegsflüchtlingen vorbereiten.
Noch am gleichen Tag erfolgte eine Telefonkonferenz mit der 
Landrätin.

Am Donnerstag, dem 3.März 2022, erfolgte auf dem Marktplatz 
von Bad Sulza eine Friedensbekundung, zu der der Kreisver-
band CDU aufgerufen und wir als Stadt natürlich unsere Unter-
stützung zugesagt hatten.
Sehr gefreut habe ich mich über die vielen Menschen, darunter 
auch einige Stadträte, die gekommen waren, um zu bekunden, 
dass wir FRIEDEN in der Ukraine wollen.

Hier habe ich gemeinsam mit dem Beigeordneten zwei symbolische 
Schecks an unsere Thüringer Weinprinzessin Kateryna Kinter, im 
Gesamtwert von 3.000€ übergeben, welche genutzt werden sol-
len, um möglichen Flüchtlingen in unserer Landgemeinde zu helfen.
Ein gemeinsames Bild vor der Fahne „Bürgermeister für den Frie-
den“ mit den Stadträten, der Thüringer Weinprinzessin Kateryna und 
einer Familie aus Lwiw macht deutlich, wo wir auch politisch stehen.
Es macht mich sehr stolz, dass der Stadtrat im Jahr 2019 be-
schloss, sich dem weltweiten Bündnis anzuschließen und dies 
auch mit der Fahne verdeutlicht wird:

GEMEINSAM in der Sache GEEINT! GEGEN den Krieg und 
FÜR den FRIEDEN!

Seit dem 8. März sind in unserer Landgemeinde Menschen aus 
der Ukraine PRIVAT in der Stadt Bad Sulza untergebracht.
Den über 30 Familien in der Pension Krähenhütte helfen wir als 
Stadt mit einer ehrenamtlichen Koordinatorin.

Frau Beate Wiedemann, die seit dem 1. März 2022 als unse-
re Dorfkümmererin in der Landgemeinde agieren wird und so 
in den Ortschaften unterstützen soll, koordiniert nun einmal die 
Hilfe für die Flüchtlinge in der Krähenhütte.
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Für die gute Zusammenarbeit möchte ich im Namen der Stadt 
Danke sagen.
Am Projekt „Alte Brauerei „Wickerstedt mit Abriss und Neubau 
des Kinderspielplatzes wird aktuell gearbeitet. Hier beabsichti-
gen wir noch Fördermitteln zu akquirieren.

Am Kindergarten Wickerstedt ist der Rohbau fertiggestellt und 
der Dachstuhl gesetzt. Auf Grund von Schwierigkeiten bei der 
Materiallieferung verzögert sich die Baustelle um ca. 4 Wochen.
Das Projekt „Brücke Emsenmühle“ wird seit Februar 2022 fort-
gesetzt.
Zeitnah soll der Schulgarten an die GS Bad Sulza übergeben 
werden. Hier hat die Stadt die Kosten für einen Zaun und ein Tor 
für ca. 3.500 € und die Woche Arbeitszeit mit 2 Bauhofmitarbei-
tern getragen.

Sachgebiet Ordnung:
Die Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren unserer 
Landgemeinde finden aktuell wie geplant statt.
Beförderungen und Auszeichnungen dürfen nun endlich vorge-
nommen werden. Das macht mich als Bürgermeister sehr stolz.

Aus diesem Grund möchte ich noch einmal meinen Dank an eh-
renamtlichen Kameradinnen und Kameraden in den Feuerweh-
ren für Ihre geleisteten Stunden und Einsätze danken.
Gerade auch in dieser schweren Zeit der Corona Pandemie.
Es ist mir ein Bedürfnis, mit einer kleinen Beigabe, alle Jahres-
hauptversammlungen zu unterstützen.
Erfreulich ist die Nachricht aus dem Landesamt für Bau und Ver-
kehr, welche am 28. Februar in der Stadtverwaltung eingegangen 
ist. Uns wurde mitgeteilt, dass die beiden Fußgängerüberwege in 
der Waidstraße/Obere Marktstraße/Eckartsbergaer Straße und 
in der Apoldaer Straße AUSGEBAUT werden.

Der Fußgängerüberweg in der Waidstraße soll durch eine Fuß-
gängerlichtsignal-anlage als Dunkelanlage („Bedarfsampel“) er-
setzt werden und der Fußgängerüberweg in der Apoldaer Straße 
soll mit beleuchteten Auslegemasten ausgebaut werden.
Das sorgt weiter für Sicherheit in der Stadt Bad Sulza.

Die Verwaltung ist durch die vorgenannte Nachricht bestärkt, 
auch im Bereich der Ortschaft Kleinromstedt noch einmal für ei-
nen Fußgängerweg zu kämpfen bzw. sich für eine Bedarfsampel 
einzusetzen!

Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates,
sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

in Bezug aus mein Ausgangszitat muss es unser GEMEINSA-
MER Wille sein, auch über Parteigrenzen hinweg, für den Frie-
den zu werben.
Sind wir stolz drauf, in einer Demokratie zu leben, hier offen dis-
kutieren zu dürfen, zu streiten und auch alles sagen zu dürfen.
Gegenüber allen „Querdenkern“ sage ich von dieser Stelle, in 
anderen Zeiten hätten wir nicht tausende Demonstranten gegen 
die Maßnahmen der Corona Pandemie oder gegen andere Pro-
bleme, die uns Menschen beschäftigen.
Wir hätten tausende Menschen, die verschwunden wäre und das 
gerade wegen Ihren Demonstrationen.

In diesem Sinne wünsche ich uns für heute Abend gute Entschei-
dungen und besonders hoffe ich auf den positiven Beschluss 
zum Haushalt 2022.

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Rede zum Haushalt 2022  
in der Stadtratssitzung am 17. März 2022

„Gemeinsam in schwierigen Zeiten Zukunft gestalten!“

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
werte Ortschaftsbürgermeisterinnen und Ortschaftsbürger-
meister,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
und der Kurgesellschaft Bad Sulza,
werte Gäste und Vertreter der Presse,

mit dieser oben genannten Botschaft möchte ich Sie Alle herzlich 
zu unserer Haushaltsberatung 2022 begrüßen.
Auch in diesen schwierigen Zeiten gilt es gemeinsam die Zukunft 
zu gestalten.

Die Sitzung des Hauptausschusses fand unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygienebestimmungen am Montag, dem 7 März 
2022 statt.
Neben den allgemeinen Formalitäten standen u.a. die Informati-
on zur Covid 19 und die aktuelle Lage in der Ukraine, die Vorbe-
reitung des Stadtrates und die Information des Bürgermeisters 
auf der Tagesordnung.
In einem Dringlichkeitsantrag beschloss der Hauptausschuss 
den Abschluss einer Cyberversicherung mit einer Versicherungs-
summe von 500.000 € und einer Jahresprämie, inklusive der Ver-
sicherungssteuer für das Jahr 2022 in Höhe von 4.002,86 €.
Im TOP Information des Bürgermeisters informierte ich u.a. über 
die Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen der Feuer-
wehren in der LG, über das erfolgreiche Pressegespräch zum 
Projekt „Praxistage“ in der Landgemeinde mit der RS Bad Sulza 
sowie über die Veranstaltung zur Erläuterung des HH 2022 im 
Conference Center am 3.3.2022 mit den Stadträten und Ort-
schaftsbürgermeistern.

Sachgebiet Kämmerei:
Hier wurde in den letzten Wochen intensiv am Haushalt 2022 
gearbeitet.
Gemeinsam haben sich die Kämmerin, die Amtsleiter und der 
Bürgermeister abgestimmt, wobei die größte Aufgabe die Koordi-
nierung der Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt war.
Die geplanten Investitionen in Verbindung mit den Haushaltsres-
ten, möglichen Fördermitteln und Zuweisungen des Landes zu 
bringen, stellte eine große Herausforderung dar.
Hier schon einmal einen großen Dank an unsere Kämmerin und 
Amtsleiter für Bau und Ordnung.
Vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
erhielt die Stadt einen Zuwendungsbescheid für das energeti-
sche Sanierungsmanagement Quartier „Thälmannring / Auf dem 
Walzel in Höhe von 48.400 €.
Die Gesamtausgaben betragen 242.000,00 €, wobei der Ei-
genanteil der Stadt 12.100,00 € beträgt. Diese Mittel sollen für 
Beratung zur Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen, unter-
stützende Dienstleistungen und Software genutzt werden.

Weiterhin haben wir bei der Thüringer Aufbaubank eine Zuwen-
dung für die Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen im 
Rahmen von Klima Invest beantragt. Hier sprechen wir von einer 
Projektgesamtsumme von 256.690,16 € und einer beantrag-
ten Zuwendung von 51.338,03 € sowie Mitteln aus der Kom-
munalrichtlinie BMUV von 14.065,95 €.
Die Eigenmittel betragen nach Abzug der Zuwendungen ca. 
191.286,18 € für die Stadt, welche im Haushalt verankert sind.
Gute Nachrichten für die Bewohner des Bad Camberger Platzes.
Am vergangenen Mittwoch, konnten wir bei der Versteigerung der 
Grundstücke, welche zur Insolvenzmasse am Bad Camberger 
Platz gehörten, 1 Grundstück, im Wert von 25.500 € erwerben.

Wir können somit das Projekt der Erstellung einer neuen Ver-
kehrsführung am Bad Camberger Platz vorantreiben. Auch hier 
sind wir wieder einen Schritt weiter.
Zum 1. März wurde die Fläche „Auf dem Walzel“, welche den 
Spielplatz beinhaltet, an das den Kreis Weimarer Land veräu-
ßert. Bis Ende März erfolgt die Beräumung des Spielplatzes, um 
die Baufreiheit herzustellen.
Das heißt, dass die Spielgeräte entfernt werden. Der neue Spiel-
platz soll dann neben den Komplex der Firma Zwinscher entstehen.

Erfreuliche Nachrichten sind von Interessengemeinschaft Bad 
Sulza zu hören und auch zu lesen.
Endlich geht es der sogenannten Schrott Immobilie „Waidstraß1“ 
an den Kragen. Alle notariellen Voraussetzungen sind geschaf-
fen und wir können den Beschluss des SR, zur Unterstützung 
der IG Bad Sulza, mit 7.500 € realisieren.
Erst war es nur ein Fenster, dann ein Gerüst und nun hat das Ge-
bäude einen Sichtschutz erhalten, der auf eine Baustelle hinweist.
Wie sind alle gespannt, was sich in den nächsten Monaten am 
Gebäude „Waidstraße 1“ tun wird.
Natürlich wird es nicht von Zauberhand gehen, aber ein altes, 
ehrwürdiges Gebäude Bad Sulzas scheint gerettet zu sein. Für 
Euer Engagement sage ich DANKE und wünsche viel Erfolg.

Amt 2
Sachgebiet Bau:
Die Übergaben der Feuerwehrgaragen erfolgten am 11.2.2022, 
am Tag des Notrufes, in der Ortschaft Auerstedt und am 25. Feb-
ruar 2022 in der Stadt Bad Sulza.
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Zu den Rücklagen:
Mein Ziel als Bürgermeister der vergrößerten Landge-
meinde Stadt Bad Sulza wird es auch weiter sein, die Min-
destrücklage zwischen 600-800 Tsd.€ jährlich zu sichern.
Die Pflichtrücklage für unsere Kommune, welche bei 
274.000 € liegt, wird deutlich überschritten.
(Mindestrücklage entspricht 2 % des VwHH im Durch-
schnitt der letzten 3 Jahre).
Aktuell beträgt die Gesamtrücklage am Anfang des HH 
Jahres 2022 rund 2,95 Mio. €.
Sie errechnet sich aus der Allgemeinden Rücklage von 
2,1 Mio. € plus der Sonderrücklage von rund 850 T € für 
die Therme.
Für das HH Jahr 2022 planen wir eine Entnahme von rund 
1.449.000 € aus der Allgemeinrücklage.

8. Grundpositionen im Vermögenshaushalt 2022:
A bestehende Projekte fertigstellen
B Projekte mit Förderung erarbeiten und realisieren
C Projekte zur Erhaltung unserer Pflichtaufgaben präferie-
ren und dabei den Kurstadtstatus immer vor Augen führen.

9. Die Gesamtsumme der Investitionen für das HH Jahr 
2022 liegt im VmHH bei ca. 3,7 Mio. €
und entspricht rund 90 % des Gesamtvolumens des VmHH 
von rund 4,079 Mio. €.

10. Grundprinzip des Haushaltes 2022 unserer Landgemeinde ist 
weiterhin die Erhaltung des Kurstadtstatus über 2027 hinaus.
Deshalb investieren wir in der Ortschaft Bad Sulza in die 
Gestaltung des Platzes „Alte Schmiede“ zu einem Park-
platz mit ca. 450.000 €, dem Eigenanteil am Straßenpro-
jekt Eckartsbergaerstraße rund 350.000, in die Fertig-
stellung der Brücke „Emsenwehren“ rund 350.000 €, in 
neue Lichteinheiten im Bereich „Auf dem Walzel / Thäl-
mannring“ rund 250.000€ , in den Kauf vom Grundstück 
ca. 30.000 € oder dem Kauf einer Toilette von 70.000 €.
Das sind rund 1,5 Mio. € zur Entwicklung der Kurstadt 
und entspricht rund 45 % der Gesamtinvestitionen.
Darauf bin ich sehr stolz.

11. Wenn wir unsere dauernde Leistungsfähigkeit betrachten, 
dann können wir erkennen, dass trotz aller Schwierigkeiten, 
die feie Finanzspitze der Landgemeinde Stadt Bad Sulza 
in den nächsten Jahren von 2022 bis 2023 bei rund 250.000 
– 500.000 € pro Jahr liegen wird.

12. Zusammenfassend kann ich für die Verwaltung sagen, dass 
wir GEMEINSAM mit ALLEN einen Haushalt erstellt haben, 
der die Botschaft sendet:
INVESTITIONEN in der Krise, satt Kürzung von Vorha-
ben und Projekten!
Aufträge auslösen und Unternehmen finanziell stärken, 
heißt für uns Gewerbesteuern erhalten und Liquidität 
der Kommune sichern!
Soweit dies in unsrer Möglichkeit liegt!

Auch im Jahr 2022 werden wir in der gesamten Landgemein-
de investieren:
• in die Arbeit der Vereine, Verbände und Initiativen
• (Sportförderung oder dem Projekt der „Engagierten Landge-

meinde Stadt Bad Sulza e.V.“)
• für Kinder und Familien (Bau von Spielplätzen mit über (50.000 

€ oder den Baumaßnahmen in unseren Kindergärten)
• für die Jugend (Investitionen in die Jugendklubs (160.000 €)
• für Senioren (Unterstützung der Personalstelle in der AWO 

und Erhaltung der Seniorenbegegnungsstätte mit (8.000 €),
• von finanziellen Mitteln für die Fortführung des Pilotprojektes 

zur Gewinnung von zukünftigen Fachkräften (Projekttage der 
RS Bad Sulza mit IHK, Landkreis, Wirtschaftsförderung, Wirt-
schaftsförderung und den Unternehmen der Region (2.500 €)

• Förderung des Lesens in den Grund- und Regelschulen der 
LG durch das Programm „Lese Pate“ der Stadt Bad Sulza 
mit der Thüringer Allgemeinen in Höhe von 2.000 €

Weiter sichern wir:
Erhaltung der Verfügungsfonds für jede Ortschaft (ca. 6 € pro 
Einwohner im Jahr für ehrenamtliche Arbeit vor Ort) mit finan-
zielle Unterstützung der Personalstelle im Familienzentrum (im 
Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben) 
realisieren Baumaßnahmen mit Blick auf Menschen mit Beein-
trächtigungen (Toilette im Stadtzentrum von Bad Sulza (70.000 €)
Unterstützung in Projekte der Kultur (Weinfest 30.000 €) oder 
Ortschaftshelfer und Ehrenamt in JEDER Ortschaft erhalten

Die Erarbeitung des Haushaltes 2022 zur heutigen Sitzung durch 
die Verwaltung war und ist weiter geprägt von der Corona-Pan-
demie und deren Umgang in unserem Land sowie dem Krieg in 
Europa.
Deshalb gilt im Vorfeld der Beratung des Haushaltes einen gro-
ßen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung (der Amtsleiterin Frau Polster (Hauptamt/Kämmerei), dem 
Amtsleiter Herrn Hammer (Bau/Ordnung) sowie den Ortschafts-
bürgermeisterinnen und Ortschaftsbürgermeistern, Stadträten 
und Ortschaftsräten und den Mitarbeitern der Kurgesellschaft, 
auszusprechen.
Einen ganz besonderen Dank gilt unserer Kämmerin Frau Haa-
ke, für die Erstellung des Haushalt 2022 und der Erläuterung zur 
Beratung am 3.3.2022.

Einen weiteren Dank an die Mitarbeiterinnen des Hauptamtes 
für das Planen, das Drucken und das Verschicken des HH 2022.

Jetzt im Einzelnen:
1. Der vorliegende Haushaltsplan ist das Ergebnis der Arbeit 

der letzten 2 Monate und beinhaltet sowohl den Verwal-
tungs- als auch den Vermögenshaushalt.
Vom Zeitraum der Erläuterung des HH 2022 bis zum heuti-
gen Tag wurden keine Veränderungen vorgenommen.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligte, die sich in die 
Debatte bis zum heutigen Tag einbrachten und einbringen 
werden.

2. Auch für dieses Jahr planen wir, den Haushalt sehr kon-
servativ, da, die Corona-Pandemie noch nicht beendet ist 
und wir mit den Folgen des Krieges in der Ukraine rechnen 
müssen.
Da wir im Jahr 2020 sowie 2021 durch diverse Landeszuwei-
sungen bezüglich der Corona Pandemie unterstützt wurden, 
konnten große Ausfälle bisher vermieden werden. Dennoch 
bemerkte man in den vergangenen Jahren eine Abwärtsbe-
wegung der Einnahmen. Das Jahr 2022 können wir durch 
eine größere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus-
gleichen. Für das Jahr 2023 planen wir eine Einnahme in 
Höhe von ca. 1,5 Mio. € durch die Eingliederung der Ge-
meinde Rannstedt ein. Dieses soll der Finanzierung weitere 
Projekte sowie der Erhöhung unserer Rücklage dienen.

3. Aktuell bewegt sich der Verwaltungshaushalt: rund 
14.778 Mio. € in E/A und der Vermögenshaushalt: rund 
4.079 Mio. € in E/A .
Somit errechnet sich der Gesamthaushalt und beträgt 
rund 18.857 Mio.€. in E/A im Verwaltungs.- und Vermö-
genshaushalt.
Das sind rund 1 Mio. € weniger, gegenüber dem Haushalts-
volumen des Vorjahres. (vom Nachtrag ausgehen)

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushaltes 0 € festgesetzt.

5. Der Schuldenstand betrug Ende 2021 / Anfang 2022 ca. 
6,87 Mio. €.
Geplant ist für das HH Jahr 2022 eine Reduzierung auf 
insgesamt 6,51 Mio.€.
Somit sinkt die pro Kopf Verschuldung (7678 Einwohner 
2020) auf 847,95 € pro Einwohner*innen.
Das sind rund 51 € WENIGER, gegenüber dem HH 2021!

6. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögens-
haushalt beträgt ca. 328.350 €.

7. Unsere Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie 
die Gewerbesteuer bleiben stabil und werden auf Grund 
der aktuellen Krise und den möglichen Mindereinnahmen 
bei der Gewerbesteuer trotzdem NICHT angehoben!
Wir planen gegenüber dem HH 2021 in der HH Stelle „9000 
- Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeinen Umla-
gen“ Mindereinnahmen in den Positionen: Gewerbesteuer 
(1,2 Mio € = - 200 Tsd.€ zu 2021), der Zahlung des Son-
derlastenausgleiches (700.000€ = - 309 Tsd. € zu 2021), 
sowie Reduzierungen auf 0 € in den Stabilisierungszuwei-
sungen Corona und Corona Hilfe Therme gegenüber dem 
Jahr 2021.
Gleichzeitig steigt auch die Ausgabe für die Kreisumlage 
um 240 T €,
Dagegen steigt die Schlüsselzuweisung um 250 T € auf 
3.427 T € sowie die Gemeinschaftssteuern (Einkommen- 
und Umsatzsteuer) um 208.600 € auf rund 2.619.000 €.
Somit ergibt sich ein Defizit von ca. 310 T €.
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Die Tagesordnung um folgende Tagesordnungspunkte (TOP 22 
und TOP 23) im öffentlichen Teil zu kürzen: Beschlussvorlage: 
Entscheidungsübertragung gemäß § 26 Abs. 3 ThürKO
Beschlussvorlage: Vergabe Bauleistung Abriss alte Brauerei Wi-
ckerstedt.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 260 - XXII / 2022
Beschluss über die Genehmigung der Niederschrift der XXI. 
Sitzung des Stadtrates vom 27.01.2022 - öffentlicher Teil
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt aufgrund des § 42 
Absatz 2 der ThürKO die Genehmigung der Niederschrift der 
XXI. Stadtratssitzung – öffentlicher Teil vom 27.01.2022 ohne 
Veränderungen/Ergänzungen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 261 - XXII / 2022
Beschluss zur Haushaltssatzung der Landgemeinde Stadt 
Bad Sulza für das Haushaltsjahr 2022
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt aufgrund des § 57 
Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thü-
ringer Kommunalordnung – ThürKO) die Haushaltssatzung der 
Stadt Bad Sulza für das Haushaltsjahr 2022 gemäß den beige-
fügten Anlagen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 262 - XXII / 2022
Beschluss über den Finanzplan der Stadt Bad Sulza für den 
Zeitraum 2021 – 2025
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt aufgrund des § 62 
Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 24 Thüringer 
Gemeindehaushalts-verordnung (ThürGemHV) den Finanzplan 
für den Zeitraum 2021 bis 2025 für die
Stadt Bad Sulza entsprechend den beigefügten Anlagen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 263 - XXII / 2022
Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2016 der Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) über die Feststellung 
der geprüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 264 - XXII / 2022
Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters und des 
Beigeordneten der Stadt Bad Sulza für das Haushaltsjahr 2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) über die Entlastung 
des Bürgermeisters und des Beigeordneten für das Haushalts-
jahr 2016 nach erfolgter Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch 
das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Weimarer Land.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 265 - XXII / 2022
Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2017 der Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) über die Feststellung 
der geprüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 266 - XXII / 2022
Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters und des 
Beigeordneten der Stadt Bad Sulza für das Haushaltsjahr 2017
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) über die Entlastung 
des Bürgermeisters und des Beigeordneten für das Haushalts-
jahr 2017 nach erfolgter Prüfung der Jahresrechnung 2017 durch 
das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Weimarer Land.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 267 - XXII / 2022
Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Saaleplatte
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) über die Feststellung 
der geprüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der 
Gemeinde Saaleplatte.
Der Beschluss wurde angenommen.

Wir versprechen weiter:
Realisierung von Bauprojekten durch Unternehmen der Region 
(Erhaltung der Kleinen und Mittelständischen Unternehmen mit 
entsprechenden Gewerbesteuern)
Ausstattung unserer ehrenamtlichen Kameradinnen und Kame-
raden in den Feuerwehren der Landgemeinde (1 Mio. € in Ver-
brauchsmaterial, in Technik, in Fahrzeuge und Gerätehäuser),
Investitionen in Wege, Plätze und Straßen in unseren Ortschaf-
ten usw.
Dieser Haushaltsentwurf ist WIEDER ein positives Zeichen ge-
meinsam in schwierigen Zeiten Zukunft zu gestalten!“
Egal in welcher unserer Ortschaften.

Bitte stimmen Sie dem Haushalt 2022 in dieser schwierigen Zeit zu!

Danke.
Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Beschlüsse der XXIV. Sitzung 
des Hauptausschusses vom 5. April 2022
Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung der Nieder-
schrift dieser Hauptausschusssitzung durch den Hauptausschuss.

Öffentliche Sitzung

Beschlussnummer 117 - XXIV/ 2022
Beschluss zum Geschäftsordnungsantrag
Änderung der Tagesordnung
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Bad Sulza be-
schließt, dem Antrag des Bürgermeisters auf Änderung der Tages-
ordnung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 der Geschäftsordnung für den 
Stadtrat und die Ausschüsse der Stadt Bad Sulza zuzustimmen.
Die Tagesordnung wird um folgenden Tagesordnungspunkt (TOP 
8) im öffentlichen Teil erweitert: Diskussion und Beschluss: pes-
tizidfreie Kommune.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 118 - XXIV/ 2022
Beschluss über die Genehmigung der Niederschrift der 
XXIII. Sitzung des Hauptausschusses - öffentlicher Teil
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Bad Sulza be-
schließt aufgrund des § 16 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den 
Stadtrat und die Ausschüsse der Landgemeinde Stadt Bad Sulza 
i.V.m. § 42 Abs. 2 ThürKO die Genehmigung der Niederschrift der
XXIII. Hauptausschusssitzung vom 07.03.2022 - öffentlicher Teil 
- ohne Änderungen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 119 - XXIV/ 2022
Beschluss zur Empfehlung pestizidfreie Kommune
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Bad Sulza emp-
fiehlt dem Stadtrat der Stadt Bad Sulza sich freiwillig als pes-
tizidfreie Kommune zu verpflichten. Diese Verpflichtung hat zur 
Folge, dass in der Landgemeinde teilweise oder ganz auf den 
Einsatz von Pestiziden verzichtet wird.
Begründung:
Diese Erklärung ist Voraussetzung zur Teilnahme am Wettbe-
werb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ zur Förderung der Insek-
tenvielfalt in Kommunen des Freistaats Thüringen im Jahr 2022.
Der Beschluss wurde abgelehnt.

Nichtöffentliche Sitzung
In der nichtöffentlichen Sitzung wurde über Personalangelegen-
heiten beraten.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Beschlüsse der XXII. Sitzung des Stadtrates 
vom 17. März 2022
Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung der 
Niederschrift dieser Stadtratssitzung durch den Stadtrat.

Öffentliche Sitzung

Beschlussnummer 259 – XXII / 2022
Beschluss zum Geschäftsordnungsantrag
Änderung der Tagesordnung
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, dem Antrag des 
Bürgermeisters auf Änderung der Tagesordnung gemäß § 14 
Abs. 1 Nr. 1 Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Aus-
schüsse der Stadt Bad Sulza zuzustimmen.
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- Stadtverwaltung Bad Sulza, Gemeinde Großherin-
gen, Markt 1, 99516 BAD SULZA

- VG Dornburg-Camburg, Gemeinde Hainichen, Rat-
hausstr. 1, 07774 DORNBURG-CAMBURG

- VG Dornburg-Camburg, Gemeinde Wichmar, Rat-
hausstr. 1, 07774 DORNBURG-CAMBURG

- VG Dornburg-Camburg, Gemeinde Zimmern, Rat-
hausstr. 1, 07774 DORNBURG-CAMBURG

- VG Dornburg-Camburg, Gemeinde Lehesten, Rat-
hausstr. 1, 07774 DORNBURG-CAMBURG

c) Folgende Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, 
haben sich jedoch bis zum 28.03.2022 nicht geäußert:
- Thüringer Landesamt f. Bau und Verkehr, Region 

Südwest, Hohenwindenstr. 14, 99086 ERFURT
- Deutsche Telekom, T-Com, PF 900102, 9914 ERFURT
- Vodafon Kabel Deutschland GmbH, Südwestpark 1, 

90449 NÜRNBERG
- 50Hertz Transmission GmbH, Heidestr. 2, 10557 

BERLIN
- Gemeinde Ilmtal-Weinstraße, Willerstedter Str. 1, 

99510 ILMTAL-WEINSTRAßE
- Stadt Apolda, Markt 1, 99510 APOLDA
- Verbandsgemeinde An der Finne, Stadt Eckartsber-

ga, Bahnhofstr. 2a, 06647 BAD BIBRA
- Verbandsgemeinde An der Finne, Gemeinde Lanitz-

Hassel-Tal, Bahnhofstr. 2a, 06647 BAD BIBRA
- Stadtverwaltung Bad Sulza, Gemeinde Niedertreb-

ra, Markt 1, 99516 BAD SULZA
- Stadtverwaltung Bad Sulza, Gemeinde Obertrebra, 

Markt 1, 99516 BAD SULZA
- Stadtverwaltung Bad Sulza, Gemeinde Schmiede-

hausen, Markt 1, 99516 BAD SULZA
- Stadtverwaltung Bad Sulza, Gemeinde Rannstedt, 

Markt 1, 99516 BAD SULZA
- VG Dornburg-Camburg, Stadt Dornburg-Camburg, 

Rathausstr. 1, 07774 DORNBURG-CAMBURG
- VG Mellingen, Gemeinde Großschwabhausen, Karl-

Alexander-Str. 134, 99441 MELLINGEN
- VG Mellingen, Gemeinde Kapellendorf, Karl-Alexan-

der-Str. 134, 99441 MELLINGEN
- Gemeinde Buttstädt, Großemsener Weg 5, 99628 

BUTTSTÄDT
d) Während der öffentlichen Auslegung wurden Anregun-

gen durch 3 Bürger/Einwender vorgebracht.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit die im 
Rahmen des Verfahrens Anregungen geäußert haben, vom 
Ergebnis dieses Beschlusses in Kenntnis zu setzen.

3. Die abgewogenen Anregungen sind der Genehmigungsakte 
des Bebauungsplanes mit einer Stellungnahme beizufügen.

4. Das Abwägungsprotokoll (Anlage 1) ist Bestandteil des Ab-
wägungsbeschlusses.

Begründung:
Allgemein:
Mittels Bebauungsplan soll ein Wohngebiet zur Realisierung von 
Wohnhäusern, vorzugsweise im Segment des Einfamilienhau-
ses, entwickelt werden, um auf gemeindliche Anfragen reagieren 
zu können.
Mit dem Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Zulässigkeit des vorgenannten Bauvorha-
bens geschaffen.
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der Flur 4 Ge-
markung Hermstedt,
- teilweise die Flurstücke 412 und 423.
Für externe Kompensationsmaßnahmen werden folgende Flurstü-
cke außerhalb des Geltungsbereiches in die Planung einbezogen:
Gemarkung Bad Sulza – Flur 5 – teilweise Flurstück 822/10 und 
teilweise das Flurstück 785/2

Beteiligungsverfahren (gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs.2 
BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza hat am 25.03.2021 in öffent-
licher Sitzung den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Wohngebiet „Am Jenaer Weg“ gefasst.

Das Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB wurde durchgeführt.

Beschlussnummer 268 - XXII / 2022
Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters und des 
Beigeordneten der Gemeinde Saaleplatte für das Haushalts-
jahr 2018
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die Entlastung des 
Bürgermeisters und des Beigeordneten der Gemeinde Saa-
leplatte für das Haushaltsjahr 2018 nach erfolgter Prüfung der 
Jahresrechnung 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des 
Landratsamtes Weimarer Land.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 269 - XXII / 2022
Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Saaleplatte
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) über die Feststellung 
der geprüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 der 
Gemeinde Saaleplatte.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 270 - XXII / 2022
Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters und des 
Beigeordneten der Gemeinde Saaleplatte für das Haushalts-
jahr 2018
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 80 Abs. 3 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die Entlastung des 
Bürgermeisters und des Beigeordneten der Gemeinde Saa-
leplatte für das Haushaltsjahr 2019 nach erfolgter Prüfung der 
Jahresrechnung 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des 
Landratsamtes Weimarer Land.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 271 - XXII / 2022
Bebauungsplanes Wohngebiet „Am Jenaer Weg“ gem. § 2 
BauGB
Abwägungsbeschluss zur Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und 2 
BauGB sowie § 4 (2) BauGB zum Entwurf vom Oktober 2021
1. Die in den Stellungnahmen aus der Behörden- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB enthaltenen Anregungen hat der Stadtrat 
entsprechend Anlage 1 zu diesem Beschluss mit folgendem 
Ergebnis geprüft:
a) berücksichtigt wurden Anregungen und Hinweise von

- Thüringer Landesverwaltungsamt, Ref. 210, Jorge-
Semprün-Platz 4; 99423 WEIMAR

- Landratsamt Weimarer Land, Bauamt/Kreisplanung, 
Bahnhofstr. 28, 99510 APOLDA

- ThüringenForst, Ilmstr. 1, 99438 BAD BERKA
- Thüringer Landesamt f. Umwelt, Bergbau und Na-

turschutz, Carl-August-Allee 8 - 10, 99423 WEIMAR
- Landesamt f. Bodenmanagement und Geoinforma-

tion, Katasterbereich Erfurt, Hohenwindenstr. 14, 
99086 ERFURT

- Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum, Uhlandstr. 3, 99610 SÖMMERDA

- Industrie- und Handelskammer, Arnstädter Str. 34, 
99096 ERFURT

- TEN Thüringer Energienetze GmbH, Netzbetrieb 
Region Mitte, Schwerborner Str. 30, 99087 ERFURT

- Tauber Delaborierung GmbH, Osterlange 25, 99198 
ELXLEBEN

- Stadt Jena, Am Anger 15, 07743 JENA
- GDMcom, Braunstr. 7, 04347 LEIPZIG

b) ohne Anregungen sind Stellungnahmen eingegangen von:
- Thüringisches Landesamt f. Archäologie und Denk-

malpflege, Abt. Denkmalpflege Petersberg Haus 12, 
99084 ERFURT

- Thüringisches Landesamt f. Archäologie und Denk-
malpflege, Abt. Archäologische Denkmalpflege; 
Humboldtstr. 11, 99423 WEIMAR

- Apoldaer Wasser GmbH, Königstr. 10-14, 99510 
APOLDA

- MITNETZ Gas GmbH, Industriestr. 10, 06184 KA-
BELSKETAL

- GDMcom mbH, Maximilianallee 4, 04129 LEIPZIG
- Thüringer Netkom GmbH, Schwanseestr. 13, 99423 

WEIMAR
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Der detaillierte Inhalt der Stellungnahmen kann dem Anhang zur 
Begründung (Tabelle) entnommen werden.
Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise zum Vorentwurf 
wurden in die Abwägung eingestellt. Auf Grundlage der vorge-
nommenen Abwägung wurde der Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes sowie die Begründung und Umweltbericht 
zum Bebauungsplan erarbeitet.
Der gebilligte Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf 
dem Walzel“, die Begründung, der Umweltbericht und die umwelt-
bezogenen Informationen werden gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4a Abs. 
4 BauGB i. V. m. dem Planungssicherstellungsgesetz öffentlich aus-
gelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, de-
ren Aufgaben durch die Planung berührt werden kann, werden ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB über die öffentliche Auslegung unterrichtet.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 273 - XXII / 2022
Beschluss zum Klimaquartierskonzept „Thälmannring / Auf 
dem Walzel“
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, auf der Grundla-
ge der Vorstellung des Büros DSK Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft mbH im Bau- und Vergabeaus-
schuss am 24.02.2022 und der Ergebnisvorstellung in der 
Anlage, das Klimaquartierskonzept „Thälmannring / Auf dem 
Walzel“ ohne Änderungen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 274 - XXII / 2022
Beschluss zur Widmung der Gemeindestraße Teilfläche der 
Straße „In den jungen Weiden“ in der Gemarkung Großromstedt
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt die hier vorliegen-
de Widmung einer Gemeindestraße, Teilstück der Straße „In den 
jungen Weiden“ - innerhalb des Wohngebietes - Gemarkung 
Großromstedt, Flur 3, Flurstück 283/62 ohne Änderungen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Nichtöffentliche Sitzung
In der nichtöffentlichen Sitzung wurde über Personalangelegen-
heiten beraten.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 57 Absatz (3) der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 
41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27. Februar 2022 (GVBl. S. 87), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Thüringer Bekanntmachungsverordnung - ThürBekVO wird die

Haushaltsstzung der Landgemeinde –  
Stadt Bad Sulza 

(Kreis Weimarer Land) 
für das Haushaltsjahr 2022

bekannt gemacht.

Beschluss- und Genehmigungsvermerk
Mit Beschluss vom 17.03.2022, Beschluss-Nr. 261/XXII/2022, 
hat der Stadtrat der Stadt Bad Sulza, die Haushaltssatzung 2022 
mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.
Die Satzung wurde durch die Rechtsaufsichtbehörde mit Sch-
reiben vom 07.04.2022 bestätigt. Einer vorfristigen Bekanntma-
chung wurde zugestimmt.
Gemäß § 57 Absatz 3 Satz 3 der ThürKO liegt der Haushaltsplan 
in der Zeit vom 25.04.2022 bis zum 09.05.2022 in der Stadtkas-
se der Stadtverwaltung Bad Sulza, Markt 1, Raum 05, öffentlich 
aus und wird bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 
1 in der Kämmerei der Stadt Bad Sulza zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gehalten.

Belehrung gemäß § 21 Absatz (4) ThürKO:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
betreffen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Satzung 
geltend gemacht werden. Liegen solche Verstöße vor und wer-
den sie innerhalb der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann 
sind sie für die Wirksamkeit der Satzung unbeachtlich.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Am 18.11.2021 hat der Stadtrat den Bebauungsplanes Wohnge-
biet „Am Jenaer Weg“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Wohngebiet „Am Jenaer 
Weg“, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, 
Stand Oktober 2021, wurde im Zeitraum vom 07.01.2022 bis ein-
schließlich 11.02.2022 öffentlich ausgelegt (Beteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB).

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom 15.12.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens sind alle eingegangenen 
Stellungnahmen mit Hinweisen, Anregungen und Bedenken in 
das Abwägungsverfahren einzubeziehen und gerecht gegenein-
ander und untereinander abzuwägen.
Der Beschluss wurde angenommen.

Beschlussnummer 272 - XXII / 2022
Beschluss über die Billigung und öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem 
Walzel“ in der Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat Bad Sulza beschließt:
1. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf 

dem Walzel“, bestehend aus den zeichnerischen Festset-
zungen (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) mit 
Begründung und Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom 
28.01.2022, werden in der vorliegenden Form gebilligt.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes, die Begründung und der 
Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Informationen 
werden nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der öffentlichen Ausle-
gung, die Art der umweltbezogenen Informationen und der 
Hinweis darauf, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können, werden ortsüblich bekannt 
gemacht.

3. Auf Grundlage des § 4a Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 3 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) werden der Inhalt 
der ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen in das Internet 
eingestellt und über das Internetportal der Stadt Bad Sulza 
zugänglich gemacht.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgaben durch die Planung berührt werden kann, 
werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Aus-
legung unterrichtet und um Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten.

Begründung der Beschlussinhalte:
Am 25.03.2021 wurde vom Stadtrat Bad Sulza der Beschluss 
über die Einleitung des Planverfahrens zur 2. Änderung des Be-
bauungsplanes „Auf dem Walzel“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. 
m. § 1 Abs. 8 BauGB gefasst. Der am 29.04.1994 als Satzung 
beschlossene und am 20.07.1994 in Kraft getretene Bebau-
ungsplan „Auf dem Walzel“ mit der am 19.05.2009 (Rechtskraft 
21.10.2010) beschlossenen 1. Änderung soll in einem Teilbe-
reich geändert werden, um das allgemeine Wohngebiet verän-
derten Wohnbedarfen und Wohnwünschen anzupassen.

Der Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans lag in der 
Zeit vom 04.10.2021 bis 29.10.2021 im Rahmen der frühzeiti-
gen Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB im 
Internet und parallel im Bauamt der Stadtverwaltung Bad Sulza 
öffentlich aus. Mit Schreiben vom 11.10.2021 wurden Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange, die Nachbargemein-
den und die in Thüringen anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB über die Planung 
informiert und um Hinweise und Anregungen zum vorgelegten 
Vorentwurfsstand gebeten. Insbesondere wurden Sachverhalte 
zu folgenden Themen und Belangen vorgebracht:

Öffentlichkeit:
• Verkehrserschließung: Ausweisung eines Weges zur rück-

wärtigen Erschließung von Grundstücken an der Wunder-
waldstraße;

Behörden, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden:
• Verkehrserschließung: Vergrößerung der Wendeanlage an 

der Stichstraße;
• Höhe baulicher Anlagen: Festsetzung eines Bezugspunktes 

der Höhen;
• Hinweise zur infrastrukturellen Erschließung des Plangebietes.
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Die festgestellten Jahresrechnungen mit ihren Anlagen, die 
Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes sowie die Be-
schlüsse über die Feststellung der Jahresrechnungen und die 
Entlastung des Bürgermeisters/Beigeordneten liegen gemäß  
§ 80 (4) ThürKO in der Zeit vom 25.04.2022 bis 08.05.2022 zu je-
dermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Bad Sulza, Abteilung 
Kämmerei, Markt 1, 99518 Bad Sulza zu folgenden Zeiten aus:

Montag 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Bürgermeister Kämmerin
D. Schütze R. Haake

Bekanntmachung

über die Feststellung der geprüften Jahresrechnungen  
und Entlastung des Bürgermeisters/Beigeordneten 
der Gemeinde Saaleplatte für die Haushaltsjahre 
2018 – 2019

Gemäß § 80 (3) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 
(GVBl. S. 429, 433) hat der Stadtrat der Stadt Bad Sulza in seiner 
Sitzung am 17.03.2022 die Jahresrechnungen für die Haushalts-
jahre 2018 – 2019 festgestellt und dem Bürgermeister und sei-
nem Beigeordneten die Entlastung für die geprüften Jahre erteilt.

Die festgestellten Jahresrechnungen mit ihren Anlagen, die 
Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes sowie die Be-
schlüsse über die Feststellung der Jahresrechnungen und die 
Entlastung des Bürgermeisters/Beigeordneten liegen gemäß  
§ 80 (4) ThürKO in der Zeit vom 25.04.2022 bis 08.05.2022 zu je-
dermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Bad Sulza, Abteilung 
Kämmerei, Markt 1, 99518 Bad Sulza zu folgenden Zeiten aus:

Montag 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Bürgermeister Kämmerin
D. Schütze R. Haake

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Planungssicher-
stellungsgesetz (PlanSiG) der

2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Walzel“
Der Stadtrat Bad Sulza hat am 17.03.2022 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Wal-
zel“ in der Fassung vom 28.01.2022 beschlossen, die Begründung 
gebilligt und den Entwurf sowie die umweltbezogenen Informatio-
nen zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
stimmt. Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungspla-
nes „Auf dem Walzel“ ist im nachstehenden Lageplan dargestellt.
Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen zum Entwurf der 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Walzel“ gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB erfolgt auf Grundlage des § 3 Abs. 1 PlanSiG 
durch die Veröffentlichung aller Planunterlagen im Internet. Der 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Wal-
zel“, bestehend aus zeichnerischen und textlichen Festsetzun-
gen, der Begründung, dem Umweltbericht und den wesentlichen, 
vorliegenden umweltbezogenen Informationen werden im

Auslegungszeitraum vom 02.05.2022 bis einschließlich 
10.06.2022
im Internet unter der Internetadresse https://www.bad-sulza.de/
de/node/1754 zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt.
Entsprechend § 3 Abs. 2 PlanSiG werden die o.g. Planungsun-
terlagen als zusätzliches Informationsangebot im Auslegungs-
zeitraum vom 02.05.2022 bis einschließlich 10.06.2022 in der

Stadtverwaltung Bad Sulza
Bauamt

Markt 1, 99518 Bad Sulza
während der Dienststunden

Haushaltssatzung

der Landgemeinde – Stadt Bad Sulza – 
(Kreis Weimarer Land) 

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 und des § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO erlässt die Stadt Bad Sulza folgen-
de Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit 14.778.050,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit 4.078.900,00 €

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche

Betriebe (A)
300 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 402 v.H.
2. Gewerbesteuer 383 v.H.

Die Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern der 
Ortschaften der ehemaligen Gemeinde Saaleplatte bleibt für 
das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 21 Absatz 3 des Thüringer Ge-
setzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemein-
den im Jahr 2019 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer 
Vorschriften im Jahr 2020 unverändert.

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche

Betriebe (A)
300 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.463.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Es gilt der vom Stadtrat beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Bad Sulza, den 08.04.2022
Dirk Schütze  Siegel
Bürgermeister

Bekanntmachung

über die Feststellung der geprüften Jahresrechnungen 
und Entlastung des Bürgermeisters/Beigeordneten 
der Stadt Bad Sulza für die Haushaltsjahre 2016 – 2017

Gemäß § 80 (3) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 
(GVBl. S. 429, 433) hat der Stadtrat der Stadt Bad Sulza in seiner 
Sitzung am 17.03.2022 die Jahresrechnungen für die Haushalts-
jahre 2016 – 2017 festgestellt und dem Bürgermeister und sei-
nem Beigeordneten die Entlastung für die geprüften Jahre erteilt.



Bad Sulza - 15 - Nr. 4/2022

Anlage:

Lageplan zur Bekanntmachung

Gemeinde Eberstedt

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  
für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Eberstedt am 12. Juni 2022

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 10. Mai 2022, 18:30 Uhr, im Gemeindebüro
(Dorfstraße 50, 99518 Eberstedt)

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Wahl-
vorschläge und Listenverbindungen sowie die Beschlussfassung 
über ihre Zulassung und Zurückweisung.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Sollte von Amts wegen oder aufgrund von Einwendungen ei-
ner betroffenen Partei oder Wählergruppe ein nochmaliger Be-
schluss über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen erforderlich sein, so findet die 
erneute Sitzung des Wahlausschusses hierzu am Donnerstag, 
dem 17. Mai 2022, 18:30 Uhr am oben genannten Ort statt.

Eberstedt, 08.04.2022
gez. Anja Schlehan
Wahlleiterin

Montag: von 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: von 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: von 9.00 bis 12.00 Uhr und

von 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag: von 9.00 bis 12.00 Uhr

für jedermann öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt, sofern auf 
die genannten Tage nicht ein gesetzlicher Feiertag fällt. Es wird 
darauf verwiesen, dass nach gegenwärtiger Lage in Folge der 
COVID-19-Pandemie eine Einsichtnahme nur nach vorheriger 
Terminabsprache möglich ist.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann - schriftlich 
oder zur Niederschrift – Stellungnahmen an die

Stadtverwaltung Bad Sulza
Bauamt

Markt 1, 99518 Bad Sulza
oder per E-Mail an: stadtverwaltung@bad-sulza.de

vorgebracht werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stel-
lungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers erforderlich.

Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können nach § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
Bad Sulza deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „Auf dem Walzel“ nicht von Bedeutung ist.

Es wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 
im Rahmen der Auslegung auch Einsicht in bereits vorliegende 
umweltbezogene Informationen genommen werden kann. Umwelt-
bezogene Informationen liegen zu folgenden Sachverhalten vor:

Thema Kurzinhalt Art, Herkunft
Schutzgut 
Wasser

- Lage des Plangebiets innerhalb 
Schutzzone III des Heilquellen-
schutzgebietes Nr. 449 „HQSG 
Bad Sulza“
- Informationen zu Grundwasser, 
Niederschlägen, Verdunstung
- Hinweis auf Aufstieg hochminera-
lisierter Wässer

Stellungnahme, 
Behörde
Umweltbericht

Schutzgut 
Boden

- keine Hinweise auf Altlasten bzw. 
Altlastenverdachtsflächen
- Hinweis auf die ca. 500 m westlich 
des Änderungsbereiches befindli-
che Deponie Bad Sulza
- Hinweis auf tektonisch stark be-
einflusste Ausbildung der Fest-
gesteine und die anthropogen 
überprägten Lockergesteine; Emp-
fehlung eines qualifizierten Bau-
grund- und Gründungsgutachtens

Stellungnahme, 
Behörde
Umweltbericht

Bergbau - Lage des Planbereich in der groß-
flächigen Bewilligung „Bad Sulza“ 
gemäß § 8 Bundesberggesetz zur 
Gewinnung von Sole

Stellungnahme, 
Behörde

Schutzgut 
Mensch

- Hinweis auf geringe Belastung 
des Wohngebietes durch Verkehrs-
emissionen
- Hinweise auf Schutz vor Baulärm
- Hinweise auf Schutz vor Geräu-
schen durch Luft-Wärme-Pumpen

Stellungnahme, 
Behörde,
Umweltbericht

Schutzgut 
Kulturgüter

- keine Baudenkmale im Plange-
biet vorhanden
- Hinweis auf mehrere archäolo-
gische Denkmale; Befunde einer 
jungsteinzeitlichen Siedlung

Stellungnahme, 
Behörde

Die berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange werden 
parallel gemäß § 4a Abs. 2 BauGB beteiligt und über die öffentli-
che Auslegung des Planentwurfes benachrichtigt.

Hinweis zu Normenkontrollanträgen gemäß § 47 VwGO gegen 
Bebauungspläne:
Ein Antrag gemäß § 47 VwGO gegen diesen Bebauungsplan ist 
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hatten geltend gemacht 
werden können.

Bad Sulza, den 11.04.2022
Bürgermeister
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Gemeinde Obertrebra

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Obertrebra am 12. Juni 2022

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 10. Mai 2022, 19:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus

(Dorfstraße 64, 99510 Obertrebra)

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Wahl-
vorschläge und Listenverbindungen sowie die Beschlussfassung 
über ihre Zulassung und Zurückweisung.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Sollte von Amts wegen oder aufgrund von Einwendungen ei-
ner betroffenen Partei oder Wählergruppe ein nochmaliger Be-
schluss über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen erforderlich sein, so findet die 
erneute Sitzung des Wahlausschusses hierzu am Donnerstag, 
dem 17. Mai 2022, 19:00 Uhr am oben genannten Ort statt.

Obertrebra, 08.04.2022
gez. Matthias Kanter
Wahlleiter

Gemeinde Rannstedt

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Rannstedt am 12. Juni 2022

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 10. Mai 2022, 19:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus

(Dorfstraße 10, 99518 Rannstedt)

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Wahl-
vorschläge und Listenverbindungen sowie die Beschlussfassung 
über ihre Zulassung und Zurückweisung.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Sollte von Amts wegen oder aufgrund von Einwendungen ei-
ner betroffenen Partei oder Wählergruppe ein nochmaliger Be-
schluss über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen erforderlich sein, so findet die 
erneute Sitzung des Wahlausschusses hierzu am Donnerstag, 
dem 17. Mai 2022, 19:00 Uhr am oben genannten Ort statt.

Rannstedt, 08.04.2022
gez. Horst Krocker
Wahlleiter

Gemeinde Großheringen

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Großheringen am 12. Juni 2022

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 10. Mai 2022, 18:00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Großheringen

(Kösener Straße 10, 99518 Bad Sulza)

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Wahl-
vorschläge und Listenverbindungen sowie die Beschlussfassung 
über ihre Zulassung und Zurückweisung.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Sollte von Amts wegen oder aufgrund von Einwendungen ei-
ner betroffenen Partei oder Wählergruppe ein nochmaliger Be-
schluss über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen erforderlich sein, so findet die 
erneute Sitzung des Wahlausschusses hierzu am Donnerstag, 
dem 17. Mai 2022, 18:00 Uhr am oben genannten Ort statt.

Großheringen, 08.04.2022
gez. Doreen Machts
Wahlleiterin

Gemeinde Niedertrebra

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Niedertrebra am 12. Juni 2022

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 10. Mai 2022, 17:00 Uhr,
im Gemeindeamt Niedertrebra

(Dorfstraße 19, 99518 Niedertrebra)

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Wahl-
vorschläge und Listenverbindungen sowie die Beschlussfassung 
über ihre Zulassung und Zurückweisung.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Sollte von Amts wegen oder aufgrund von Einwendungen ei-
ner betroffenen Partei oder Wählergruppe ein nochmaliger Be-
schluss über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen erforderlich sein, so findet die 
erneute Sitzung des Wahlausschusses hierzu am Donnerstag, 
dem 17. Mai 2022, 17:00 Uhr am oben genannten Ort statt.

Niedertrebra, 08.04.2022
gez. Indra Kaune
Wahlleiterin
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Beschluss zur Auftragsvergabe Baumaßnahme Fassaden-
verkleidung Giebel Jugendclub
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmiedehausen beschließt 
die Vergabe der Baumaßnahme zur Fassadenverkleidung des 
Giebels am Jugendclub der Gemeinde Schmiedehausen an 
die Firma Manfred Sulze Bedachungen (Dorfstr. 5 in 99518 
Eberstedt) mit einer Angebotssumme (brutto) von ca. 11.000,00 
€ gemäß Kostenvoranschlag zu vergeben.
Der Beschluss wurde angenommen. Beschluss – Nr. 75/21/2022

Beschluss zur Auftragsvergabe der Aufstellung der Spielgeräte
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmiedehausen beschließt die 
Vergabe zur Aufstellung der bereits vorhandenen Spielgeräte auf 
dem Spielplatz an die Firma Vogel Thomas Fuhrunternehmen 
Containerdienst (August-Bebel-Str. 14 in 99518 Bad Sulza) 
mit einer Angebotssumme (brutto) von ca. 2.500,00 € gemäß 
Kostenvoranschlag zu vergeben.
Der Beschluss wurde angenommen. Beschluss – Nr. 76/21/2022

Bernd Otterstein
Bürgermeister

Verwaltungsbereich 
erfüllende Gemeinde

Kirchspiel Bad Sulza
Kirchstr. 12, 99518 Bad Sulza
Tel. 0171 1717708

Osterfreude

Eine Mutter weckt am Ostermorgen ihre Tochter: „Aufstehen! Du 
musst jetzt in die Kirche.“ Doch sie dreht sich nur im Bett um: 
„Nee, keine Lust. Der Gottesdienst dauert immer ewig, die Besu-
cher mögen mich nicht und die Predigt ist auch immer langwei-
lig.“ Doch die Mutter hat kein Einsehen: „Du musst jetzt aufste-
hen und zum Gottesdienst gehen.“ „Aber warum denn?“ - so die 
Gegenfrage. „Na, weil du die Pastorin bist!“
Auch in beschwerten Zeiten – Ostern darf gelacht werden. Ein 
befreiender mittelalterlicher Brauch. Wie dieser kleine Gag aus 
Norddeutschland zeigt.
Gab es eine Vorfreude auf Ostern? So wie es sie Weihnachten 
gibt? Vielleicht bei den Kindern, schon der Bräuche wegen. Aber 
objektiv eigentlich nicht. Wir hatten Passionszeit, korrespondie-
rend mit dem Leid und dem Krieg in der Welt. Eine Zeit des Mit-
leidens und der Anteilnahme.
Gibt es eine Nachfreude von Ostern? Unbedingt, wenn ich an die 
Fröhlichkeit des Neuen denke, die Hoffnung, mit dem auferstan-
denen Jesus zu leben. Die Gemeinschaft, die daraus entsteht. 
Das Engagement und der Einsatz für das Leben.
Freude auch deshalb: wir konnten wieder Taufen erleben! Kinder 
bekommen Paten; sie werden in die Familie Gottes hinein ge-
tauft. Und wir vertrauen sie dem an, der unser Leben tatsächlich 
in seinen Händen hält. Möge diese Osterfreude doch ansteckend 
sein. Für das Lachen, für das Vertrauen, für unsere Zukunft – und 
für frohe Gottesdienste, trotz beschwerter Zeiten.
Pfr. Matthias Uhlig

Veranstaltungen im Kirchspiel Bad Sulza

So 
24.04.

10:00 Bad Sulza Gottesdienst

So 
01.05.

12:00 Bad Sulza Mittagsgebet mit Chorkonzert
der Musik- und Kunstschule
Jena

So 
08.05.

9:00
10:00

Auerstedt
Bad Sulza

Gottesdienst
Gottesdienst

So 
15.05.

9:00
10:00

Reisdorf
Bad Sulza

Gottesdienst
Gottesdienst

So 
22.05.

10:00
15:00
16:00

Bad Sulza
Gebstedt
Ködderitzsch

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst

Gemeinde Schmiedehausen

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
für die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters  
der Gemeinde Schmiedehausen am 12. Juni 2022

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am

Dienstag, dem 10. Mai 2022, 19:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus

(Dorfstraße 21, 99518 Schmiedehausen)

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Wahl-
vorschläge und Listenverbindungen sowie die Beschlussfassung 
über ihre Zulassung und Zurückweisung.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Sollte von Amts wegen oder aufgrund von Einwendungen ei-
ner betroffenen Partei oder Wählergruppe ein nochmaliger Be-
schluss über ganz oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvor-
schläge oder Listenverbindungen erforderlich sein, so findet die 
erneute Sitzung des Wahlausschusses hierzu am Donnerstag, 
dem 17. Mai 2022, 19:00 Uhr am oben genannten Ort statt.

Schmiedehausen, 08.04.2022
gez. Lothar Radestock
Wahlleiter

Beschlüsse der 21. Gemeinderatssitzung der 
Gemeinde Schmiedehausen am 14.03.2022
Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung der 
Niederschrift dieser Gemeinderatssitzung durch den Gemeinde-
rat Schmiedehausen.

Öffentliche Sitzung

Beschluss zur Bestätigung der Niederschrift zur Gemein-
deratssitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schmiede-
hausen vom 21.02.2022 – öffentliche Sitzung
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmiedehausen beschließt 
aufgrund des § 42 Absatz 2 der ThürKO die Genehmigung der 
Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 21.02.2022
Der Beschluss wurde angenommen. Beschluss – Nr. 70/21/2022

Beschluss zur Berufung eines Wahlleiters für die Kommu-
nalwahlen (Gemeindewahlen) am 12.06.2022, ggf. Stichwahl 
am 26.06.2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmiedehausen bestellt ge-
mäß § 4 Absatz 2 des Thüringer Gesetzes über die Wahlen in 
den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunalwahl-
gesetz – ThürKWG) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 530), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2019 
(GVBl. S. 59), Herrn Lothar Radestock zum Wahlleiter.
Der Beschluss wurde angenommen. Beschluss – Nr. 72/21/2022

Beschluss zur Berufung eines stellvertretenden Wahlleiters 
für die Kommunalwahlen (Gemeindewahlen) am 12.06.2022, 
ggf. Stichwahl am 26.06.2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmiedehausen bestellt ge-
mäß § 4 Absatz 2 des Thüringer Gesetzes über die Wahlen in 
den Landkreisen und Gemeinden (Thüringer Kommunalwahlge-
setz – ThürKWG) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 530), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2019 (GVBl. 
S. 59), Frau Lisa Baum zur stellvertretenden Wahlleiterin.
Der Beschluss wurde angenommen. Beschluss – Nr. 73/21/2022

Beschluss zur Auftragsvergabe Baumaßnahme Gehweg – 
Hinterm Dorf 2
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmiedehausen beschließt 
die Vergabe zur Baumaßnahme Gehweg „Hinterm Dorf 2“ in 
Schmiedehausen an die Firma Vogel Thomas Fuhrunterneh-
men Containerdienst mit einer Angebotssumme (brutto) von 
ca. 6.000,00 € gemäß Kostenvoranschlag zu vergeben.
Der Beschluss wurde angenommen. Beschluss – Nr. 74/21/2022
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Donnerstag 
19.5.

19 Uhr Women’s corner Niedertrebra Wol-
len wir kochen?

Angaben mit Stand 8.4.22, Änderungen vorbehalten

Offene Kirchen

Obertrebra mittwochs 15-17 Uhr
Niedertrebra donnerstags 16-18 Uhr
Digitale Angebote u. m. aus der Region
Gottesdienste u. m. finden Sie auf www.kirchenkreis-apolda-
buttstaedt.de!
Telefonate / Besuche – rufen Sie gerne an und wir kommen 
ins Gespräch!
Kontakt: Pfarrerin Cornelia Kühne, Dorfstraße 51, 
99518 Niedertrebra
Tel: 036461-877800
Mail: cornelia.kuehne@ekmd.de

Kirchgemeindeverband Schöten

Unseren nächsten Gottesdienste und Veranstaltungen

samstags
Gebet und Abendläuten17.00 Uhr Utenbach

18.00 Uhr Wormstedt
freitags
Kirchen - Chorprobe 19.00 Uhr Wormstedt Foyer Telemann

Quasimodogeniti (Weißer Sonntag) 24. April
9.00 Uhr Stobra, Gottesdienst Pfrn. Geißler
Misericordias Domi-
ni (Der gute Hirte)

1. Mai

14.00 Uhr Oberndorf, Einführungs-Gottesdienst 
von Pfarrerin Franziska Geißler

Samstag, 7.Mai
13.00 Uhr Großromstedt, Trauung Pfr. Walter

Do 
26.05.

10:00 Bad Kösen Regionalgottesdienst zu
Himmelfahrt

25. - 
29.05.

Erfurt Jugendfestival „Christival“

Seniorenkreis
Do 21.04. 15:00 Bad Sulza
Mo 25.04. 15:00 Reisdorf
Di 26.04. 15:00 Auerstedt

Evangelisches Pfarramt des Kirchspiels Bad Sulza
Pfarrer Matthias Uhlig, Kirchstr.12, 99518 Bad Sulza, 
Tel. 0171 1717708

Kirchgemeindeverband Niedertrebra

Veranstaltungshinweise & herzliche Grüße

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ih-
nen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er 
ihr gesagt hatte. Johannes 20,18

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein hoffentlich schönes und Hoffnung stiftendes Osterfest liegt 
nur wenige Tage zurück: Es ermöglichte Ihnen gewiss mal wieder 
mehr Zeit für Familie, Gott und die Welt. Die Osterzeit reicht nun 
über die Himmelfahrt Jesu bis einschließlich Pfingsten, wo Got-
tes Kraft wie ein guter Geist auf der Erde spürbar wird. Die Oster-
zeit ist eine Zeit des Lichtes, der Wagnisse, des Übersinnlichen.
Maria von Magdala hat Ostern so erlebt. Es herrscht tiefe Fins-
ternis und Verzweiflung in ihr, als Jesus tot ist. Im Glauben, ei-
nen Gärtner vor sich zu haben, fragt sie den Auferstandenen, 
ob er wisse, wo sie den Leichnam hin fortgeschafft hätten. Der 
vermeintliche Gärtner antwortet ihr nicht direkt, sondern spricht 
sie mit ihrem Namen an, so wie nur Jesus ihn sagt. „Maria.“ Da 
erkennt sie ihn. Diese Bibelstelle erinnert mich an den Spruch: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1) Maria wird 
von Licht durchflutet, als sie ihren Namen hört, wie er nur aus 
Gottes Mund klingen kann. Voller Annahme und Liebe und Frei-
heit. Sie öffnet ihr Herz dem Übersinnlichen und plötzlich wächst 
dort aus der Finsternis heraus Lebensmut wie rote Rosen.
In diesem Monat sind vier Kinder getauft und ihr Name liegt auch 
in Gottes Mund, voller Liebe: Ava, Anni, Linea und Eric. Wir gra-
tulieren herzlich und bitten um Gottes Segen für sie!
Mit dem 22. April fällt der sog. Tag der Erde in die Osterzeit. Er 
ruft uns Jahr für Jahr zum Wagnis auf, die Erde zu schützen; die-
ses Jahr unter dem Motto: „Deine Kleider machen Leute. Kaufe 
bewusst, kleide dich nachhaltig, trage es länger, entsorge es um-
weltschonend.“ Ich habe Hoffnung, dass wir Menschen mit Hilfe 
des göttlichen Geistes besser im Einklang leben mit unseren Mit-
menschen, mit unserer Welt, die den schönen und gesegneten 
Namen „Erde“ trägt.
Eine wagemutige Osterzeit wünschen herzlich Pfarrerin Cornelia 
Kühne und der Gemeindekirchenrat

Herzliche Einladung zu Andachten & Veranstaltungen 
22.4. – 20.5.22

Mittwoch 
27.4.

14.30 Uhr Frauenkreis Obertrebra

Donnerstag 
28.4.

16 Uhr Konfitreff Kl. 8 mit Übernachtungen 
bis Samstag 30.4. Niedertrebra

Samstag 
30.4.

10 Uhr Taufandacht für Linea Otte Eberstedt

Lektorenkonvent des Kirchenkreises
Sonntag 
1.5.

14 Uhr Zentralgottesdienst zum Weltgebet-
stag aus Großbritannien mit Kaffee, 
Neustedt

Mittwoch 
4.5.

14.30 Uhr Gemeindecafé Niedertrebra

19 Uhr GKR Niedertrebra
Mittwoch 
11.5.

14.30 Uhr Frauenkreis Wickerstedt

16 Uhr Konfitreff Kl. 7 Wickerstedt
Samstag 
14.5.

17.30 Uhr Kirmesandacht Niedertrebra

Sonntag 
15.5.

Gottes-
dienst

10 Uhr Flurstedt 14 Uhr Obertrebra
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Aktuelles findet Ihr auf unserer Facebook-Seite.
www.Facebook.com/FZ.BadSulza:
Hört auch mal in unseren Podcast „Charlottes Familienzeit“ 
auf Spotify rein.

Unsere Angebote ab April – Mai 2022:

Babysprechstunde – kostenfreie Beratung durch Hebamme 
Nicole Sroka
Wann: Do 13.30-15.00 Uhr (14-tägig)
Nächste Termine: 28.04., 12.05.
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

Babymassage– für Babys bis zum 5. Lebensmonat
Wann: Mo & Fr 10.00-11.00 Uhr 

(nächster Kursstart: 09.05.22)
Kosten: 10€ pro Kursstunde, 5er Karte = 40€
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

Yoga für Schwangere – sanft kräftigende und entspannende 
Übungen
Wann: Mi 10.30-11.30 Uhr oder Do 15.00-16.00 

Uhr (nächster Kursstart: 27.04.22 oder 
28.04.22)

16.00 Uhr Kösnitz, 
Kirmes-Gottesdienst

Pfr. Walter

Sonntag, 8. Mai
10.30 Uhr Utenbach, Gottesdienst Pfr. Walter
Donnerstag, 26. Mai
10.00 Uhr Himmelfahrs-Gottesdienst 

auf dem Sperlingsberg
Pfr. Walter/
Pfr. Geißler

Freitag, 27. Mai
18.00 Uhr Stobra, 

Kirmes-Gottesdienst
Pfr. Walter

Landgemeinde Stadt Bad Sulza

„Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt.“

Cicero 106 – 43 v.Chr. – Osterwünsche

Mit diesem Zitat möchte ich allen Engagierten in unseren Ort-
schaften danken, welche in den letzten Wochen dafür sorgen, 
dass unsere Heimat wieder zum Wohlfühlort aufgehübscht wur-
de. Der „Frühjahrsputz“ in unseren Ortschaften zeigt deutlich, 
wie wichtig uns allen die Gemeinschaft ist.

In der Gemeinschaft wurden Straßen und Plätze gereinigt, Bäu-
me gepflanzt und Müll aufgelesen. Danach wurde in gemeinsa-
mer Runde gegessen, getrunken und auch über neue Projekte 
gesprochen.
Gern hat auch die Stadt ihren Beitrag geleistet.
Für mich als Bürgermeister war es ein Bedürfnis, das Essen aus-
zuliefern, was 3 Ortschaften bei der Firma Thomas in Eckolstädt 
bestellt hatten.
Ich konnte mich davon überzeugen, mit welchem Engagement 
professionell gearbeitet wurde.
Jung und Alt haben gut zusammengearbeitet.
Danke für die guten Gespräche und die Anregungen, denn wir 
haben eine Heimat verdient, in der man sich wohlfühlt.

Ich wünsche all unseren Einwohnern, Gästen und Besuchern ein 
FROHES OSTERFEST. Bleiben Sie gesund!

Ihr Dirk Schütze
Bürgermeister

 
Frühjahrsputz in Flurstedt
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Die Kurgesellschaft lädt zu folgenden Veran-
staltungen in den kommenden Wochen ein:
Alle Wanderungen und Kurkonzerte sind kostenfrei und finden 
ohne Voranmeldung statt.

Ihr Team der Kurgesellschaft Bad Sulza

Geführte Wanderungen:

- Sonntag, 24.04.2022 um 9:30 Uhr Start: Thüringer Weintor
 Geführter Spaziergang „rund um die Weinberge“ mit Eva Ma-

ria Jung
- Sonntag, 01.05.2022 um 09:30 Uhr Start: Thüringer Weintor
 Geführte Wanderung „Geschichte & Wein“ mit Jenny Baum
- Sonntag, 15.05.2022 um 16:30 Uhr Tourist-Information
 Geführte Wanderung „Vogelstimmen“ mit Dr. Wolfram Radig“
- Sonntag, 22.05.2022 um 9:00 Uhr Start: Tourist-Information
 Geführter Spaziergang „Salinetechnische Anlagen“ mit Det-

lef Weihmann

Sommerliche Kurkonzerte im Kurpark  
an der Musikmuschel:

- Sonntag, 08.05.2022 um 15:00 Uhr
 Akustikrock zum Muttertag mit JaJa
- Sonntag, 22.05.2022 um 15:00 Uhr
 Schlagerreise mit der Vinothek Bank
- Sonntag, 29.05.2022 um 15:00 Uhr
 Volkstümliches mit den Dienstedter Blasmusikanten e.V.

Thüringer Weinbauverein Bad Sulza e.V.
99518 Bad Sulza, Hainstr. 2
Tel. 036461-21070 / Fax 87460
www.thueringer-weinbauverein.de
elke.meinhardt@t-online.de
Info@thueringer-weinbauverein.de

Rebenverkauf Thüringer Weinbauverein Bad Sulza e.V.
Die bestellten Reben werden wie vereinbart am Samstag, 
30.04.2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Hof Paulinenstraße 8 
(Kronenhof) verkauft.
Mit weinfrohen Grüßen

Elke Meinhardt
Vorsitzende

Toskana Schule Bad Sulza
Liebe Leserinnen und Leser,
trotz des ganzen Chaos in der Welt, trotz Corona-Virus, trotz des 
Krieges in der Ukraine und trotz des riesigen Durcheinanders, 
welches sowohl unsere Bundes- als auch unsere Landesregie-
rung zusammen mit der Opposition im Bezug auf die Maßnah-
men zur Bekämpfung der Pandemie angerichtet haben, hoffen 
wir, dass ihr ein paar schöne Osterfeiertage im Kreis eurer Fami-
lien und Freunde verbracht habt. Wir Schülerinnen und Schüler 
hatten auf alle Fälle zwei Wochen Ferien und somit weitestge-
hend nichts mit Schulsachen zu tun. Dadurch nahmen wir uns 
wenig Zeit zum Schreiben, weshalb wir in dieser Ausgabe vor-
wiegend Bilder sprechen lassen.

Kosten: 80€ für einen 8 Wochenkurs
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

Yoga mit Baby– mit Achtsamkeit zurück zu deiner Mitte
Wann: Mo 10.00-11.00 Uhr 

(nächster Kursstart: 25.04.22)
Kosten: 80€ für einen 8 Wochenkurs
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

PEKiP – Spiel- und Bewegungsanregungen ab dem 3. Lebens-
monat
Mit dem Baby können mehrere Kurse fortlaufend besucht werden, um 
die Bewegungsentwicklung bis zum sicheren Laufen optimal zu be-
gleiten. Die Kurse werden dem Alter der Babys entsprechend geplant.
Wann: Di & Do 9.30-11.00 Uhr (nächster Kursstart 

für 7-12 Monate alte Babys am 28.4. für 3-7 
Monate alte Babys am 31.5.)

Kosten: 75€ für einen 8 Wochenkurs (100% Finanzie-
rung über AOK Gutschein)

Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

Outdoor fit mit Baby – und Buggy
Aktive Spaziergänge mit gezielten Bewegungsanregungen für 
Mamas und leckeren Frühstücksideen für einen gesünderen 
Morgen.
Wann: Mi 9.30-11.00 Uhr 

(nächster Kursstart: 04.05.22)
Kosten: 50€ für einen 5 Wochenkurs
Anmeldung: familienzentrum@ifap-apolda.de

Musikgarten– für Eltern mit Kindern zwischen 1,5 – 3 Jahren
Wann: Mi 16.15-17.00 Uhr 

(nächster Kursstart: 04.05.22)
Kosten: 72€ für einen 10 Wochenkurs
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

Erste Hilfe am Kind – mit Frau Rost vom DRK
Wann: Mi 27.4. 17.00 – 18.30 Uhr
Kosten: keine
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de

Sonnenschutz und Insektenstiche – mit der Glockenapotheke 
Apolda
Wann: Mi 18.05. 16.00 – 17.00 Uhr
Kosten: keine
Anmeldung: familienzentrum@ifap-thueringen.de
Familienzentrum Mobil – Unterwegs zu Euch! Start der Landge-
meindetour am 10. Mai in Gebstedt
Wann: jeweils am Dienstag auf einem Spielplatz in 

einer Ortschaft der Landgemeinde
15.30 – 17.30 Uhr

Kosten: keine
Anmeldung: Ein Nachmittag voller Spiele und kreativen 

Angeboten. Wir kommen auch gern in euer 
Dorf. Zur Terminvereinbarung meldet ihr 
euch bei Kristin Märten: 0176-64363387.

Frühstück Di & Mi 9 – 11 Uhr
Familiencafé mit frisch gebackenen Waffeln Di und Do 15-18 Uhr

Bis bald im Familienzentrum Charlotte
Romy Kleinicke & Kristin Märten

Traditionelles Schmücken des Ostereierbaumes 
auf dem Markt Bad Sulza
Auch in diesem Jahr schmückten die Kinder des Hortes der 
Grundschule „Am kleinen Weinberg“ Bad Sulza den Ostereier-
baum vor dem Rathaus. In vielen Stunden bastelten die Grund-
schüler im Hort die kleinen Anhänger. Unser Bürgermeister Dirk 
Schütze ließ es sich nicht nehmen, den Kleinen zum Dank eine 
leckere Osterüberraschung zu übergeben.

Claudia Kindervater
Sachbearbeiterin Allgem. Verwaltung / 
Verantwortliche für das Amtsblatt
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Vorstellung der Praxistage der 9. Klassen

Aufruf: Bitte, Bitte. Sendet uns eure Beiträge! Teilt uns mit, was 
ihr denkt, was euch bewegt und was euch freut oder ärgert. 
Schreibt uns! Schickt uns eure Bilder!
Toskana-Schule Bad Sulza
z.H. AG „Schülerzeitschrift“
Am Sportplatz 4
99518 Bad Sulza
info@toskana-schule.de (Betreff: AG „Schülerzeitschrift“)
Viel Spaß beim Ansehen und bleibt gesund!
Eure Redaktion der Schülerzeitschrift.

„Schul – Logo gesucht!!!“

Eine Aktion an der alle Schülerinnen und Schüler der Toskana 
Schule Bad Sulza teilnehmen können.
Also flink, greift zu Bleistift, Zirkel, Lineal, Pinsel und Farbe. Seid 
kreativ! Ganz egal ob technisch oder chaotisch, bunt oder ein-
farbig, einfach oder kompliziert, denkt euch etwas Schönes aus!
Ein paar Regeln gibt es aber doch. Es dürfen keine verbotenen 
Zeichen und Symbole verwendet werden und es sollte auf den 
ersten Blick einen Bezug zur Toskana Schule haben.

Impressionen aus dem Schulhaus:
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Der Engagierte Landgemeinde Bad Sulza e.V. möchte damit ei-
nen Auftakt machen um das Ehrenamt stärker in das Licht der 
Öffentlichkeit zu rücken, um es zu vernetzen und damit zu för-
dern und um die vorhandenen Strukturen zu stärken. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen und 
zum Thema beitragen würden.

Mit engagierten Grüßen,
Heinz-Jürgen Kronberg
(Ehrenamtskoordinator in der Landgemeinde Bad Sulza)

Ortschaft Bad Sulza

Gratulation Ehejubiläum
Zum Fest der Diamantenen Hochzeit,

die das Ehepaar Rudi und Ingrid Steiner
am 24. März 2022 feierte,

gratulieren wir nachträglich 
auf das Herzlichste und wünschen

beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und
noch viele gemeinsame Jahre.

Dieter Kranich
Ortschaftsbürgermeister

Verschönerung der Innenstadt durch  
Bepflanzung der Blumenkästen
Auch in diesem Jahr hat der Ortschaftsrat der Ortschaft Bad 
Sulza beschlossen, allen Hauseigentümern und Mietpartei-
en der Innenstadt, einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 
50,00 € für die Bepflanzung von Blumenkästen oder zum Be-
grünen der Hausfassaden zu gewähren.

Zur Innenstadt zählen folgende Straßen:
- Obere + Untere Marktstraße
- Markt
- Waidstraße
- Mühlstraße
- Müllerhartungstraße
- Ludwig-Wiegand-Straße

Der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag beträgt 2.500,00 €. 
Zum Erhalt des Zuschusses ist die Vorlage eines Nachwei-
ses über den Kauf der Bepflanzung (z.B. Kassenzettel, Quit-
tung) beim Ortschaftsbürgermeister notwendig.
Helfen auch Sie dabei, unsere Innenstadt zu verschönern 
und erblühen zu lassen!

Dieter Kranich
Ortschaftsbürgermeister

Ortschaftsrat Bad Sulza

Bad Sulza freut sich über neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter auf vier Pfoten

Dem ein oder anderen Hundebesitzer ist es ver-
mutlich auf seiner tägliche Gassirunde schon 
aufgefallen. Bad Sulza freut sich über zehn neue 
Hundekotbeutelhalterungen im Stadtgebiet.
Schuld daran sind Christian Schmidtke und 
Florian Halusa. Die beiden aufmerksamen Bad 

Sulzaer ärgerten sich regelmäßig über das ein oder andere 
Häufchen, was trostlos auf dem Gehweg verweilte.
Sie ergriffen die Initiative, suchten Kontakt zur Stadt und bo-
ten ihr „Insider“ -Wissen als Hundebesitzer an um die richtigen 
Standorte für die Halterungen auszuwählen.
Dabei sollte es nicht bleiben. Engagiert montierten die Beiden 
mit ihren tierischen Begleitern Celia und Toffy die Hundekotbeu-

Hebammenpraxis „Lindwürmchen“ 
im OT Wormstedt eröffnet
Mit unserem symbolischen Teddy als Geschenk für alle Neuge-
borene in der Landgemeinde und einer Grünpflanze im Gepäck, 
überbrachte ich den beiden Hebammen Frau Anja Kühn und 
Frau Marie-Elizabeth Roczen am 26.03.2022 die herzlichsten 
Grüße zur Einweihung ihre Hebammen-Praxis in der Ortschaft 
Wormstedt. Somit werden auch wieder Räume genutzt, die seit 
dem Auszug der Allgemeinmedizinerin leer standen.
Im Rahmen eines kleinen Empfanges konnte ich viele gute Ge-
spräche führen, für welche ich mich auch bedanken möchte.
Im Namen der Landgemeinde unterstützen wir dieses Projekt und 
stehen hilfreich an der Seite von Frau Kühn und Frau Roczen.

Wir wünschen viel Erfolg und viele zu betreuende Eltern und Kinder.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Engagierte Landgemeinde Bad Sulza e.V.

Erstes Ehrenamtstreffen  
der Landgemeinde Bad Sulza

Das ehrenamtliche Engagement ist eine ganz wesentliche Säule 
unseres gesellschaftlichen Lebens in der Landgemeinde. Egal 
ob im Verein oder als Einzelperson oder als Initiative, egal ob 
im politischen, im sportlichen, im kirchlichen oder im caritativen 
Bereich, egal ob im Ortschaftsrat, Gemeindekirchenrat oder in 
der lebenswichtigen Freiwilligen Feuerwehr – das engagierte Eh-
renamt ist der Kitt der unser gesellschaftliches Leben zusammen 
und am Laufen hält. Dafür sind wir der großen Zahl an Engagier-
ten in allen Bereichen zu Dank verpflichtet. Trotz der großen Be-
deutung lief sehr vieles bisher nur spontan und wenig vernetzt. 
Das soll jetzt besser werden!
Deswegen lädt der Engagierte Landgemeinde Bad Sulza e.V. am 
30. April 2022 ab 10 Uhr in das Conference Center der Toskana 
Therme in Bad Sulza ein. Da wir nicht alle ca. 1.000 ehrenamtlich 
Engagierten in unserer Landgemeinde erfasst haben, wenden 
wir uns über diesen Weg an Sie, um auch Sie einzuladen! Auch 
wenn heute die Anmeldefrist vorbei ist, haben Sie immer noch 
die Möglichkeit, sich anzumelden. Insofern von den 220 verfüg-
baren Plätzen noch welche frei sind, stehen diese natürlich noch 
zur Verfügung.

Anmeldeformulare sind im Internet unter https://ehrenamt-bad-
sulza.de abrufbar. Dort auf Veranstaltungen und Aktionen und 
danach auf Erstes Treffen des Ehrenamtes der Landgemeinde 
Bad Sulza gehen.
Inhaltlich sind folgende Punkte vorgesehen:
• kurze Vorstellung der Vereine, Initiativen oder Gruppen bzw. 

Einzelpersonen
• Themen-Workshop „Wo drückt uns der Schuh aktuell am 

meisten?“
- Einführung ins Thema
- moderierte Thementische mit verschiedensten Arbeits-

gruppen
• Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse
• Nächste Schritte und Verabschiedung
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Maifeuer

Der Heimatverein Flurstedt lädt am 30. April 2022 zum traditionel-
len Maifeuer in Flurstedt hinterm Durchlass (Eisenbahnviadukt) 
ein. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr, der Rost brennt und 
für Getränke ist gesorgt. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Ortschaft Gebstedt

Veranstaltungshinweise und Termine

29.04.2022 Frühjahrsfeuer in Neustedt, der Rost brennt,
04.05.2022 Einladung zum Seniorennachmittag in Gebstedt,

Anmeldung bitte bis 02.05.2022 bei Desiree Hubold 
Tel.: 40000 oder Gerd Brückner Tel.: 48010,

10.05.2022 Kinder- und Familiennachmittag mit dem Familien-
zentrum auf dem Spielplatz in Gebstedt,
Teilnahmeinfo für Vorbereitung bitte bei Gerd Brück-
ner bis 06.05.2022,

06.08.2022 Sommer- und Kinderfest der Ortschaft in Gebstedt,

Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der 
FFW Gebstedt/Neustedt und Ködderitzsch.
Am 25.03.2022 fand die Jahreshauptversammlung der Feuer-
wehren Gebstedt/Neustedt gemeinsam mit der Feuerwehr Köd-
deritzsch statt.
Dies war die erste Jahreshauptversammlung seit 2019 nach 
dem Corona Ausbruch und auch die erste gemeinsame Jahres-
hauptversammlung der Wehren des Ausrückebereiches 4 der 
Landgemeinde in dieser Form. Hintergrund ist, dass die Wehren 
gemeinsam zu den Einsätzen alarmiert werden und ausrücken 
und dass auch immer mehr Ausbildungseinheiten gemeinsam 
durchgeführt werden.
Die Veranstaltung stand unter der gemeinsamen Leitung der 
Wehrführer Matthias Bauch aus Gebstedt und Jens Walther aus 
Ködderitzsch.
30 Kameradinnen und Kameraden begrüßten als Gäste den 
Landgemeindebürgermeister Dirk Schütze, die Ortschaftsbür-
germeister Gerd Brückner und Olaf Möhring, den Amtsleiter Jörg 
Hammer und den Stadtbrandmeister Falko Herrmann.
Nach der Begrüßung durch Matthias Bauch und den Ausführun-
gen der Gäste zogen die beiden Wehrführer ein positives Re-
sümee zu den letzten beiden Jahren. Sie berichteten über die 
personelle Aufstellung, den Ausbildungsstand, den Einsätzen 
und Übungen der beiden Wehren. Hier konnte auf den Einsatz im 
Pflegeheim Auerstedt und einen vermeintlichen Gebäudebrand 
in Flurstedt, verschiedene technische Hilfeleistungen im Bereich 
nach Unwettern und Havarien sowie auf die gemeinsame Ein-
satzübung in Ködderitzsch verwiesen werden.
Trotz der Corona Einschränkungen konnten alle Anforderun-
gen erfüllt werden und in unserer Ortschaft stellt die Feuerwehr 
Gebstedt/Neustedt einen Aktivposten für Aktivitäten der Brauch-
tumspflege und Kultur dar. Genannt seien nur die Brauchtums-
feuer und der Weihnachtsgruß an die Kinder der Ortschaft.

telhalterungen in ihrer Freizeit und befüllen diese nun auch regel-
mäßig mit den nötigen Tüten.
Nicht nur den Vieren liegt es sehr am Herzen, dass diese Beutel 
nun auch zweckmäßig genutzt werden um ihren Heimatort ein 
Stück weit sauberer zu halten. Weitere begeisterte Hundebe-
sitzer schlossen sich Christian und Florian an um zukünftig ein 
Auge auf das ein oder andere Herrchen und Frauchen zu werfen.

Wir danken Christian Schmidtke mit Toffy und Florian Halusa mit 
Celia für Ihre große Bereitschaft und wünschen den beiden für 
ihr Ehrenamt nur liebenswerte und beispielhafte Hundebesitzer!

Foto: von links Florian Halusa mit Celia und Christian Schmidtke 
mit Toffy

Ortschaft Eckolstädt

Fahrplan mobiler Geldautomat  
der Sparkasse Mittelthüringen

Haltepunkt: Eckolstädt, EDEKA Parkplatz

Haltedauer: 30 min.
Dienstag 26.04.2022 um 10:00 Uhr
Dienstag 10.05.2022 um 09:45 Uhr

Ortschaft Flurstedt

Informationen aus Flurstedt

Frühjahrsputz in Flurstedt

Am 2. April hat der Ortschafts-
rat und der Heimatverein wie-
der zum, inzwischen zur Tradi-
tion gewordenen, Frühjahrs- 
putz eingeladen. Mit deutlich 
über 30 fleißigen Helfer*innen 
wurde in unserem Ort wieder 
vieles geschafft. So wurden 
die Grün- und Pflanzflächen 
gepflegt und zur Bepflanzung 
vorbereitet, ein alter Zaun in 
der Hecke an der Hauptstraße 
entfernt, die Pflanzmauer von 
Unkraut befreit, Müll in Ort 
und Flur eingesammelt, die 
Sitzgelegenheit im Gemeinde-
hof aufgestellt und Rasenflä-
chen angelegt und in vielen 

weiteren Ecken geputzt und gewerkelt.
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer*-innen und Unterstützer*innen 
im Hintergrund!
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Jahresbericht 2020/21 FF Großromstedt
Kameraden:
Insgesamt 21
15 Kameraden in der aktiven Einsatzabteilung, davon 2 Frauen
8 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung.
8 Kinder / Jugendliche in der Jugendfeuerwehr (FFw Kleinromstedt)
Altersdurchschnitt der aktiven Einsatzabteilung: 29 Jahre
Einsätze:
2020 drei technische Hilfeleistungseinsätze mit insgesamt 15 
Einsatzstunden.
2021 einen Brandeinsatz klein und 7 technische Hilfeleistungs-
einsätze mit insgesamt 65 Einsatzstunden.
Ausbildungsstand:
5 Atemschutzgeräteträger
2 Gruppenführer
1 Zugführer
4 Maschinisten
7 Kettensägenführer
13 Sprechfunker mit Digitalfunkausbildung
Fortbildung:
Anett Birke (Truppmannausbildung + Sprechfunkausbildung)
Dylan Putze (Truppmannausbildung + Sprechfunkausbildung)
Leon Rosca (Truppmannausbildung + Sprechfunkausbildung)
Marc Neumann (Truppmannausbildung + Sprechfunkausbildung)
Nils Brauner (Truppmannausbildung + Sprechfunkausbildung)
Niklas Handschug (Atemschutzgeräteträgerausbildung, 

Fortbildung Digitalfunk + Truppführer)
Franz Knopf (Atemschutzgeräteträgerausbildung + 

Fortbildung Digitalfunk)
Paul Langemann (Fortbildung Digitalfunk)
Matthias Zeugner (Fortbildung Digitalfunk)
Frank Hieronymus (Fortbildung Digitalfunk)
Sebastian Thomas (Fortbildung Digitalfunk)
Beförderungen:
Urkunden:
Sebastian Thomas 10 Jahre Wehrführer (2020)
Beförderungen:
Anett Birke Feuerwehrfrau (2022)
Nils Brauner Feuerwehrmann (2022)
Marc Neumann Feuerwehrmann (2022)
Dylan Putze Feuerwehrmann (2022)
Leon Rosca Feuerwehrmann (2022)
Franz Knopf Oberfeuerwehrmann (2020)
Paul Langemann Oberfeuerwehrmann (2020)
Niklas Handschug Hauptfeuerwehrmann (2022)
Matthias Zeugner Löschmeister (2022)

Auszeichnungen:
Bernhard 
Zeugner

Große Brandschutzehrenzeichen am Bande für 50 
Jahre treue Dienste in der Feuerwehr und Wirken 
für das Gemeinwohl (2020)

Ernst 
Zaubitzer

Große Brandschutzehrenzeichen am Bande für 50 
Jahre treue Dienste in der Feuerwehr und Wirken 
für das Gemeinwohl (2020)

Rüdiger 
Hieronymus

Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, Stu-
fe 1 für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr 
und Wirken für das Gemeinwohl (2021)

Ehrhardt 
Blochberger

Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, 
Stufe 2 für 70-jährige Mitgliedschaft in der Feu-
erwehr und Wirken für das Gemeinwohl

Auszeichnung wird von der Landrätin im Oktober überreicht
Am 6. Dezember 2020 wurde das neue Gerätehaus durch die 
Gemeinde in der Person von Dirk Schütze und Falko Herrmann 
an uns übergeben.
Wir, die FFW in Großromstedt, sind sehr dankbar und stolz für 
unsere neue Einrichtung! Es zeigt, die Wertschätzung, die un-
serer Arbeit und unser Engagement gegenübergebracht werden 
und darum noch mal an dieser Stelle Vielen Dank an alle, die 
sich dafür eingesetzt haben.
Für Schulungszwecke wurde von der Gemeinde einen Flachbild-
fernseher beschafft.
Außerdem gab es ein B-Hohlstrahlrohr, eine Gruppenführerwes-
te, eine Atemschutzüberwachungstafel und einen Systemtrenner.

Gez. S. Thomas
Wehrführer

Auch 2 neue Mitglieder für die Feuerwehr Gebstedt/Neustedt 
konnten gewonnen werden und 2 Kameraden absolvieren gera-
de Ihre Ausbildung zum Athemschutzträger.

Nach nun fast 3 Jahren konnten auch Beförderungen vorgenom-
men werden. So wurden die Kameraden Lars Benzin, Michael 
Bitter, Silvio Hubold, Silvio Machrauch und Ingolf Osius aus un-
serer Wehr zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Nachgeholt 
wurde auch die Auszeichnung der Kameraden Michael Bitter und 
Olaf Gwarys mit dem Brandschutzehrenzeichen des Landes Thü-
ringen für 40 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr und der Ehrenme-
daille des Landkreises Weimarer Land. Die Übergabe nahmen im 
Auftrag der Landrätin der Bürgermeister der Landgemeinde Bad 
Sulza Dirk Schütze und der Stadtbrandmeister Falko Herrmann 
vor. Allen Beförderten und Ausgezeichneten an dieser Stelle noch 
einmal Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit, verbun-
den mit dem Wunsch auf eine noch lange gemeinsame Arbeit für 
das Wohl der Menschen in unseren Ortschaften.

Bei einem gemütlichen Beisammensein im Anschluss wurden 
noch einige Erlebnisse und neue Ideen der Kameraden unterei-
nander ausgetauscht.

Gerd Brückner
Ortschaftsbürgermeister

Matthias Bauch
Wehrführer

Ortschaft Großromstedt

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Ortschaftsrates der Ortschaft Großromstedt 
vom 02.02.2022
Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung der 
Niederschrift dieser Ortschaftsratssitzung durch den Ortschafts-
rat Großromstedt.

Öffentliche Sitzung

Beschluss zur Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 
10.11.2021
Der Ortschaftsrat der Ortschaft Großromstedt beschließt die Ab-
nahme der Sitzungsniederschrift vom 10.11.2021 in ihrer vorlie-
genden Form.
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss-Nr. 012/011/02.02.2022

Andreas Schneider
Ortschaftsbürgermeister
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Jagdgenossenschaft Kleinromstedt

Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung

am Freitag, dem 29. April 2022 um 19:00 Uhr
im Gasthaus Birkenhof

Tagesordnung:
- Begrüßung
- Rechenschaftsbericht Vorsitz
- Rechenschaftsbericht Finanzen
- Jäger berichten über Jagdjahr 2021/2022
- Allgemeines
Zu der Mitgliederversammlung sind alle Grundstückseigentümer 
der Jagdgenossenschaft recht herzlich eingeladen.

Der Jagdvorstand

Fußballfreunde aufgepasst!
Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das Freizeitfußballtur-
nier in Kleinromstedt am Samstag, dem 30.04.2022 ab 13:00 
Uhr auf dem Sportplatz statt.
Für das leibliche Wohl und Musik ist bestens gesorgt.

Wir würden uns über euren Besuch sehr freuen!

Jahreshauptversammlung  
FF Kleinromstedt 2022
Nach den von Einschränkungen gezeichneten Jahren 2020/2021 
fand am 18.03.2022 die Jahreshauptversammlung der Feuer-
wehr Kleinromstedt statt. 

von links: Dirk Schütze (Bürgermeister), Falko Herrmann Stadt-
brandmeister, Olaf Reimann (Bronzene Brandschutzmedaille 
10 Jahre), Georg Vent (Oberlöschmeister), Gerta Koch (Großes 
Brandschutzehrenzeichen 50 Jahre), Wieland Kober (Geräte-
wart), Max Koch (Oberlöschmeister), Friederike Möhring (Feu-
erwehrfrau), Horst Körbs (Großes Brandschutzehrenzeichen 50 
Jahre) und Robert Stahr (Oberlöschmeister)

Neben Einsatz- und Ausbildungsstatistik wurde Hauptaugen-
merk auf die Zusammenarbeit innerhalb der Landgemeinde Bad 
Sulza gelegt. So konnten die Kameradinnen und Kameraden der 
Einsatz-, sowie Alters- und Ehrenabteilung Fragen und Anregun-
gen direkt an die Gäste aus Bad Sulza richten. Denn neben der 
Vertreterin des Ordnungsamtes, Jessica Büttner, standen Stadt-
brandmeister Falko Herrmann und Bürgermeister Dirk Schüt-
ze Rede und Antwort zur Zusammenarbeit, Finanzierung und 
weiteren Themen rund um die Feuerwehr. Da die Wehren aus 
Groß- und Kleinromstedt bereits seit Jahren gemeinsame Ausbil-
dungen und Einsätze absolvieren, war auch der Wehrführer aus 
Großromstedt, Sebastian Thomas, zu Gast.
Ziel ist es nun auch im neu definierten Ausrückebereich des zu-
letzt verabschiedeten Brandschutzkonzeptes enger mit der Feu-
erwehr Hermstedt zusammenzuarbeiten.
Dass das hervorragend funktionieren kann zeigt die Jugendar-
beit. Gemeinsam mit Kindern aus Hermstedt, Großromstedt und 
Kleinromstedt formiert sich die Jugendfeuerwehr Kleinromstedt 
mit 22 Jungen und Mädchen im Alter von 6 – 18 Jahren. Die Aus-
bildung fand auch unter pandemischen Bedingungen (Großteils 
online) statt.

Ortschaft Kleinromstedt
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Wir verzichten bewusst auf die 800 Jahrfeier, sie wird aber defi-
nitiv nicht abgesagt.
Für alle Interessenten ist es aber weiterhin möglich, die anlässlich 
der Feierlichkeiten erstellte Dorfchronik für 25,00 € zu erwerben.
Am 04.06.2022 werden wir aber endlich unseren neu gestalteten 
Dorfplatz mit Brunnen und Infotafel am Gemeindehaus einwei-
hen. Geplant ist ein gemütliches Beisammensein, bei dem für das 
leibliche Wohl gesorgt sein wird. Nähere Infos dazu gibt es noch.

Bleibt alle gesund, der Ortschaftsrat und die Ortschaftsbürger-
meisterin

17, 18, 19 Kirmse! … heißt es  
vom 06.05.2022 bis 08.05.2022 in Kösnitz
Getreu dem Motto: „Alles neu macht der Mai.“ hat sich der Gesel-
ligkeitsverein Kösnitz e.V. wieder etwas einfallen lassen und lädt 
recht herzlich zum Kirmeswochenende ein.

Freitag, 06.05.2022
ab 21:00 Uhr Kirmes(AUF)takt
Samstag, 07.05.2022
16:00 Uhr Kirchweihgottesdienst
ab 21:00 Uhr Kirmestanz mit „Atlantis“
Sonntag, 08.05.2022
9:00 Uhr Ständchen mit „Trashmen“
15:00 Uhr Umzug der Kirmespärchen,

anschließend Kindernachmittag mit DJ Alex
Für Speis und Trank ist an allen Tagen bestens gesorgt.

Ortschaft Münchengosserstädt

Maibaumsetzen, Einweihung des neuen 
Spielplatzes & lange Nacht der Museen 
in Münchengosserstädt
Alle Münchengosserstädter, 
deren Freunde und Bekannte
sowie alle Kinder sind

am 21.05.2022
in den Pfarrgarten der
„Alten Pfarre“
ab 15:00 Uhr

zum gemütlichen Beisammensein & Feiern eingeladen.

Das Heimatmuseum ist den ganzen Nachmittag geöffnet.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es lädt ein der Kultur- und Heimatverein Münchengosserstädt

Sogar ein kleines „Zeltlager“ konnte den Kindern zum 10-jährigen 
Bestehen der Jugendfeuerwehr im Jahr 2021 ermöglicht werden. 
Zwei junge Kameraden sind seit dem vergangen Jahr in der Ein-
satzabteilung Großromstedt tätig, zwei weitere und eine Kameradin 
werden dieses Jahr die Einsatzabteilung Kleinromstedt verstärken, 
die aktuell eine Mannschaftsstärke von 24 aufweist. Aber auch die 
Jugendfeuerwehr ist weiter von großem Interesse, sodass mit Auf-
hebung des pandemiebedingten Aufnahmestopps sieben Jungen 
und Mädchen in der Altersklasse 6 – 9 Jahre einsteigen.
Der Zuspruch in Kleinromstedt erfüllt insbesondere unsere altge-
dienten Kameradinnen und Kameraden mit Stolz, einige dieser wur-
den neben weiteren Berufungen und Beförderungen ausgezeichnet.
Zum Abschluss gilt ein besonderer Dank den Frauen und Män-
nern, die für das Ehrenamt Feuerwehr immer wieder auf ihre 
Partner verzichten und diese in Einsätzen, Ausbildungen und 
Themen des Gemeinwohls unterstützen. Auch ein Dank an die 
Förderer und Unterstützer jeglicher Art der Feuerwehrarbeit.

Ortschaft Kösnitz

Kösnitz informiert…
In der Hoffnung, dass alle ein schö-
nes Osterfest verleben konnten, 
möchten wir als Kösnitzer über ein 
paar Dinge veröffentlichen.
Als erstes soll allen denen ge-
dankt werden, die sich an den 
Spendenaktionen für die Hilfsko-
vois für Kinderheime in Krakow 
und Stettin beteiligt hatten, in de-
nen über 450 Flüchtlingskinder 
aus der Ukraine untergebracht 
wurden. Organisiert durch Den-
nis Graen aus Hainichen (er hat 
ausführliche Berichte und viele 
Bilder auf seiner Facebook-Seite 
gepostet), wurden Hygienearti-
kel, Handtücher, Kindersachen, 

Kinderschuhe, Spielsachen, Decken, Kissen, Lebensmittelpake-
te und Babynahrung (auch Nuckel und Nuckelflaschen) gespen-
det, bzw. vom gespendeten Geld gekauft und vor Ort gebracht.

 

Weiterhin hattten die Kinder am 1. April 2022 Gelegenheit mit 
einigen fleißigen Muttis, Vatis und natürlich auch Omas für den 
Osterhasen zu basteln. Für Essen und Trinken war gesorgt und 
für die Erwachsenen gabs Eierlikör. Großes Dankeschön an alle, 
die bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen haben!

Wie geht es weiter?
Auf der Fläche der Apoldaer Wasser GmbH wurde am Friedhof 
eine Blühwiese angelegt, also bitte nicht mehr mähen ! Es wird 
nur noch einmal im Herbst gemäht.
Noch im Frühjahr soll es zur Ersatzbepflanzung für die gefällten 
Pappeln kommen. Das übernimmt im Auftrag unserer Stadtver-
waltung der Pflanzhof Zöthen. Insgesamt sollen es 16 Linden, 3 
Buchen und 4 Ebereschen sein.

Kösnitz feiert wieder Kirmes!
Am 06.05. / 07.05. / 08.05. organisiert unser Geselligkeitsverein 
unsere Kirmes. Das Programm wurde bereits im Dorf verteilt, 
kann aber auch über den Ortschaftsrat abgefragt werden.
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- Entlastung des Vorstandes
- Entlastung des Kassenwarts
- Verschiedenes

Zu der Vollversammlung werden alle Jagdgenossen (Grund-
stückseigentümer in der Gemarkung Pfuhlsborn) recht herzlich 
eingeladen.

gez. Thierolf
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Pfuhlsborn

Ortschaft Reisdorf

Gratulation Ehejubiläum
Zum Fest der Diamantenen Hochzeit,

die das Ehepaar Manfred und Gertraud Keimling
am 19. Mai 2022 feiert,

gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen
beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und

noch viele gemeinsame Jahre.

Jessica Bischof-Denner
Ortschaftsbürgermeisterin

Zuwachs auf dem Spielplatz
Unser Spielplatz hat vor kurzem Zuwachs in Form eines Boden-
trampolins bekommen. Dieses stand im vergangenen Jahr auf 
unserer „Wunschliste“ für das Jahr 2021. Die Anschaffung konn-
te im letzten Jahr noch realisiert werden, nur leider der Einbau 
nicht. Dieser wurde jetzt durch den Bauhof der Landgemeinde 
Bad Sulza übernommen. Wie ich sehen konnte, wurde das neue 
Trampolin auch schon direkt benutzt und erfreut nun die Kinder. 
Des weiteren wurde ein in die Jahre gekommenes Schaukeltier-
pferd gegen ein neues getauscht und kann nun hoffentlich auch 
wieder viele Kinder erfreuen. Es freut mich zu sehen, dass unser 
Spielplatz sich stetig vergrößert und immer wieder um eine neue 
„Attraktion“ erweitert wird aber vor allem ist es schön zu sehen, 
dass unser Spielplatz so rege genutzt wird, auch von Familien 
aus anderen Ortschaften.
Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Bauhofes, für den 
Einbau der Spielgeräte und natürlich an das Bauamt, für die Be-
schaffung der Geräte.

Jessica Bischof-Denner
Ortschaftsbürgermeisterin

Was die Stunde schlägt ...

... können wir nun in Münchengosserstädt wieder sehen und 
hören. Anfang März wurde im Kirchturm zu Münchengosserstädt 
ein neues Turmuhrpaar mit je neuem Ziffernblatt eingebaut und in 
Betrieb genommen. Sie schlägt von 8 - 20 Uhr die (Kurz)Stunden-
zahl - halbstündlich ertönt ein Gong. Die Funkuhren garantieren 
dies auf die Sekunde genau. Die Finanzierung übernahm die po-
litische Gemeinde - Danke! Die alten Ziffernblätter werden - auch 
wenn die aktuellen Energiekosten derzeit in den Himmel schießen 
- nicht verheizt, sondern als langjährige Begleiter der Menschen 
und so als Denkmal der Ortsgeschichte aufbewahrt. Der „Gongh-
ghghghg“ wird über eine alte Autofelge elektromechanisch erzeugt. 
Sie erklingt nach Aussage der Monteure in „cis“ und ist somit auch 
Glocken-ähnlich. Möge diese Uhr allzeit im Frieden ertönen.

Am Samstag findet - nach Posteinwurf - unser diesjähriger Früh-
jahrsputz statt, unterschrieben mit „Macht alle mit!“. Die Corona-
Regeln wurden zum „freedom day light“ ab 3. April in Thüringen 
etwas entschärft. Kommt wieder Normalität in das gesellschaftli-
che Leben? Vorsicht und Rücksichtnahme bleiben geboten.

Frohe Ostern! Dr. Peter Mader, Ortschronik

Ortschaft Pfuhlsborn

Einladung zum musikalischen Frühshoppen
Wir laden rechtherzlich zum musikalischen Frühschoppen, am 
01.05.2019 ab 10 Uhr, mit „DaCapo“ ein. Bei schönen Wetter steht 
eine Hüpfburg für die Kleinen zur Verfügung. Der Rost brennt.

Der Feuerwehrverein Pfuhlsborn e.V. freut sich auf Euren Besuch!

Jagdgenossenschaft Pfuhlsborn

Einladung zur Jahresvollversammlung

am Freitag, den 10. Mai 2022 um 19.00 Uhr
im Vereinshaus Pfuhlsborn

Tagesordnung:
- Eröffnung
- Bericht des Vorstandes
- Kassenbericht
- Bericht des Pächters
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Ortschaft Wickerstedt

Gratulation Ehejubiläum
Zum Fest der Diamantenen Hochzeit,

die das Ehepaar Hans und Gisela Töpfer
am 28. März 2022 feierte,

gratulieren wir nachträglich  
auf das Herzlichste und wünschen

beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und
noch viele gemeinsame Jahre.

Arnfried Hahn
Ortschaftsbürgermeister

Neuer Anstrich für das Feuerwehrgerätehaus
Am einem Samstag vor vier 4 Wochen haben sich einige Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr Auerstedt/Reisdorf und des 
Emstal Heimatbund Reisdorf e.V. getroffen, um der Fahrzeug-
halle des Feuerwehrgerätehauses Reisdorfes von innen einen 
neuen Anstrich zu verpassen. Da der Heimatverein alljährlich zur 
Kirmes die Fahrzeughalle nutzt, half dieser auch gerne mit bei 
den Malerarbeiten. Am Ende des Tages konnten wir uns über 
einen schönen neuen Anstrich freuen. Gerne haben wir hier als 
Ortschaft die Mittagsverpflegung finanziell übernommen. Vielen 
Dank an alle fleißigen Helfer, die an dieser Aktion beteiligt waren. 
Es freut mich zu sehen, wie gut die vereinsübergreifende Zusam-
menarbeit in unserer Ortschaft klappt.

Jessica Bischof-Denner
Ortschaftsbürgermeisterin

Ortschaft Stobra

Kirmes in Stobra
In Stobra ist wieder Kirmeszeit:
Freitag, den 27. Mai 2022
18 Uhr Kirchweihgottesdienst, im Anschluss brennt der Rost
Samstag, den 28. Mai 2022
9:30 Uhr Ständchen mit Onkel Helmut
20 Uhr Umzug der Kirmespärchen mit anschließendem Ein-

tanz unterstützt von Onkel Helmut
21 Uhr Kirmestanz mit Red Heaven
Sonntag, den 29. Mai 2022
10 Uhr Frühschoppen mit Onkel Helmut und dem Spaßmobil 

für unsere Kinder
12 Uhr Mittagessen
Drum kommt herbei von nah und weit!
Aktuelle Corona- Auflagen beachten.

17, 18, 19 Kirmse!
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An der Grundschule in Wormstedt  
entsteht ein neuer Schulgarten
Einige Zeit war es nun ruhig um die Grundschule Wormstedt.
Im vergangenen Jahr gab es einige personelle Veränderungen. 
Im Januar legte nach langjähriger Leitung des Hortes der Grund-
schule Wormstedt Anke Steinhäuser ihr Amt nieder. Hierbei gilt 
ein großer Dank für Ihren Einsatz und die Hingabe, mit der sie die 
lange Zeit als Leitung den Hort strukturierte und organisierte. Sie 
wird uns weiterhin als Erzieherin an der Grundschule Wormstedt 
erhalten bleiben.
Nahtlos erklärte sich Jeannette Heidbrink bereit, die Hortkoor-
dinatorenstelle neu zu besetzen. Mit ihr haben wir eine ebenso 
engagierte Kollegin, die sich auch in Zukunft für die bestmögliche 
Bildung im Hortbereich für die Grundschule Wormstedt einsetzt.
Während dieser Zeit begleitete und unterstütze Hans-Jürgen 
Häfner, Schulleiter der Grundschule Gotthold-Ephraim Lessing 
Apolda die Grundschule Wormstedt und unterstützte sie. Vielen 
Dank dafür.
Im Sommer 2020 wurde die Lehrerin Elisa Wiegand mit den Schul-
leitungsaufgaben beauftragt und übernahm die Aufgaben von 
Frank Gundermann und übergangsweise von Hans-Jürgen Häfner.
Gemeinsam hat sich das Team der Grundschule Wormstedt 
dann auf den Weg gemacht, in die Zukunft zu blicken.
Der Kauf eines neuen Grundstücks durch den Schulträger sorg-
te dabei für ganz neue Ideen und Möglichkeiten. Bereits heute 
stehen einige neue Spielgeräte auf dem Grundstück. Es muss al-
lerdings noch eine Rasenkante für den Übergang vom restlichen 
Schulhof zu der neuen Wiese wachsen. Doch die Kinder freuen 
sich schon riesig, wenn diese neue Spielfläche endlich genutzt 
werden kann. Ein Teil des neuen Grundstücks ist für die Einrich-
tung eines Schulgartens direkt an der Schule gedacht. Bislang 
liefen die Kinder für die Schulgartenarbeit durch den Ort bis zur 
Turnhalle, um den Schulgarten gemeinsam mit der Regelschu-
le zu nutzen. Nun haben wir die Möglichkeit, direkt vor Ort Le-
bensmittel anzubauen und dadurch mehr Zeit auf dem Acker zu 
verbringen. Dank des Bildungsprogramms „GemüseAckerdemie“ 
konnten wir bereits in diesem Monat mit der Einrichtung der Flä-
che beginnen. Engagierte Eltern, von der GemüseAckerdemie 
als AckerBuddys (übersetzt Ackerfreunde) bezeichnet, sowie 
engagierte Kollegen, die AckerLehrer trugen am 03.03.2022 die 
Rasenkante der zukünftigen 14 Beete ab. Auch die Kinder pack-
ten hier schon fleißig mit an und freuen sich auf die neuen Auf-
gaben im Schulgarten. Dank der vielen Hände konnte innerhalb 
1,5 Stunden die Fläche fertiggestellt werden. Nun arbeiten die 
Kinder schon fleißig im Schulgartenunterricht daran, den Acker 
für die erste Pflanzung am 25. Mai vorzubereiten.

Ortschaft Wormstedt

Gratulation Ehejubiläum
Zum Fest der Diamantenen Hochzeit,

die das Ehepaar Ehrhard und Brigitte Kämmerer
am 23. März 2022 feierte,

gratulieren wir nachträglich  
auf das Herzlichste und wünschen

beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und
noch viele gemeinsame Jahre.

Gunter Eckart
Ortschaftsbürgermeister

Frühjahrsputz  
in der Kirchgemeinde Wormstedt
Am 18. März 2022 lud der Gemeindekirchenrat zum Frühjahrs-
putz an die Kirche ein. 

Außenbereich Kirche Wormstedt

Es wurde Laub geharkt und Bäume sowie Sträucher verschnit-
ten. Auch in der Kirche wurde fleißig geputzt und gefegt. Nach 
getaner Arbeit, die dank der fleißigen Hände schnell erledigt war, 
ließ man den Abend bei Rostwurst, Getränken und tollen Ge-
sprächen ausklingen. Die positive Resonanz des Tages und dass 
so viele unserer Einladung gefolgt sind, hat uns sehr bewegt. Wir 
möchten uns daher bei allen fleißigen Helfern und Unterstützern 
von ganzen Herzen bedanken.

Der Gemeindekirchenrat von Wormstedt

Wormschter Brunnen im Osterglanz
Nun ist es wieder an der Zeit,

der Wormstedter Brunnen am Feuerlöschteich erstrahlt im 
schönsten Osterkleid.

Blüten, Zweige und geflochten Stroh,
erwecken Frühlingsgefühle und machen froh.

Dazu noch Strohfiguren und bunt bemalte Eier,
vertreiben den letzten Winterschleier.

Wir freuen uns über das Engagement der fleißigen Frauen,
die sich jedes Jahr aufs Neue trauen.

Herzlichen Dank an Grit Heuschkel, Susanne Streuber, Sand-
ra Baum, Ursula Hüttenrauch, Antje Oertel und Kathleen Hä-
selbarth für ihre Kreativität und Einsatzbereitschaft sowie ein 
herzliches Dankeschön an Familie Riel und Steffi Knabe für das 
Sponsoring der Zweige.

Osterliche Grüße,
Stephanie Kula & Denise Kirsten
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Herzliche Einladung  
zum 2. offenen Elterncafé

Am Dienstag, dem 03.05.2022
14:00 bis 16:00 Uhr

auf dem Schulhof
der Grundschule Wormstedt

Bringen Sie Appetit auf Kaffee, Tee und Kuchen mit
und kommen Sie mit unseren Erziehern und Lehrern 

ins Gespräch.

Gemeinde Eberstedt

Informationen aus Eberstedt

Entsorgungstermine Mai 2022

Hausmüll 27.04., 11.05., 25.05.
Papier 12.05.
Gelbe Säcke 22.04., 05.05., 19.05.

Informationen aus der Gemeinderatssitzung

vom 28. März 2022
Während die wöchentlich stattfindende Sprechstunde gut besucht 
ist, sind öffentliche Sitzungen leider immer noch beschränkt. Das 
hält den einen oder anderen verantwortungsbewusst davon ab, 
solche Veranstaltungen zu besuchen.
Dennoch sollen Sie über Gremiensitzungen informiert sein.
In der Sitzung des Gemeinderates Eberstedt wurde u.a. folgen-
des beraten und beschlossen.
• Niederschrift vom 07.02.2022 beschlossen
• 1. Nachtrag Straßenbau zum Einbau einer Hydraulisch ge-

bundenen Tragschicht beschlossen
• Gemeindliche Zustimmung zum Neubau eines Einfamilien-

hauses mit Doppelgarage und Photovoltaikanlage erteilt
• Berufung eines Wahlleiters für die Kommunalwahl 12.6.2022 

beschlossen
• Berufung eines stellvertretenden Wahlleiters für die Kommu-

nalwahl am 12.6.2022 beschlossen
• Informationen aus der wöchentlich stattfindende Baubera-

tung Straßenbau an welcher der Bürgermeister teilnimmt, u.a.
- HGT Einbau
- Pflasteraustausch
- 1. Abschlagsrechnung
- Toilette Bauarbeiter
- Anfeindungen
- Verlängerung Sperrung um 6 Wochen
- Glasfaser ins Haus, Netkom nicht geantwortet

• Sturmschäden in Gemeinde
• Wanderbaustelle Telekom Glasfaser nach E-Ost und Eschero-

de (weiße Flecken Programm)
• Bauarbeiten Eckartsbergaer Str. Bad Sulza. Von August bis 

Dezember soll Busverkehr über Radweg Eberstedt-Auerstedt 
abgewickelt werden. Gemeinderat abgelehnt.

• Kleine Volkszählung (Zensus) 2022
• Gemeinde hat 2 Holzbänke gewonnen, werden auf Spielplatz 

aufgestellt
• Tag des offenen Denkmals
• 2% Landesfläche TH für erneuerbare Energie
• Wettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“
• Vandalismus an Bänken
• Transporthelfer Ukraine gesucht
• Familienfeuer 28.5.2022 + Kirmes 2022
• Coronasituation Eberstedt

Frohe Ostern

Ein großer Dank geht dabei an die vielen Unterstützer, die uns 
finanziell und materiell diese Aktionen möglich machen. Der 
Förderverein Schule in Wormstedt e.V. übernimmt die finanziel-
le Organisation. Firmen, wie Homberger GmbH Eckolstädt, der 
Landwirtschaftsbetrieb Kopold Schmiedehausen oder Dynamic-
Ware und viele Eltern, Großeltern unserer Region unterstützen 
uns dabei fleißig. Vielen Dank!
Möchten Sie uns ebenso unterstützen, dann melden Sie sich 
gern unter grundschule-wormstedt@t-online.de.

 

Aktionstag am 30.04.2022  
bei Tierisch-Menschlich Wormstedt e.V.

„Tempo machen für Inklusion – barriere-
frei zum Ziel“ so lautet das Motto für den 
diesjährigen Aktionstag der vom Worms-

tedter Verein Tierisch-Menschlich e.V. organisiert und von der 
Aktion Mensch gefördert wird. Stattfinden wird dieser am Sams-
tag, den 30.04.2022 von 13:00 bis 17:30 Uhr auf dessen Gelän-
de. Um sich über dieses spezifische Thema zu informieren, wird 
es dazu einen Infostand geben. Auch der Betreuungsdienst 
„Home Instead“ stellt sich vor.

Um diesen Tag für alle bunt und lebendig zu gestalten hat der 
Verein einige Attraktionen geplant, wie z.B. Ponyreiten, eine Kre-
ativstation, eine Tombola mit tollen Preisen sowie eine Vorfüh-
rung mit einem Rückepferd. Auch ein Verkaufsstand mit liebevoll 
selbst hergestellten Accessoires wird es geben, hergestellt von 
Bewohnern aus Wormstedt. Für das leibliche Wohl ist natürlich 
auch gesorgt, sowie Musik für jedermann, die die gesamte Ver-
anstaltung musikalisch unterstreicht.
Zum krönenden Abschluss wird am Abend noch ein großes La-
gerfeuer entzündet, um diesen ereignisreichen Aktionstag locker 
ausklingen zu lassen.

Notiert euch den Termin im Kalender und kommt vorbei zum 
Aktionstag 2022 nach Wormstedt!

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Denise Kirsten 
im Namen von Tierisch-Menschlich Wormstedt e.V.
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Gemeinde Niedertrebra

Gratulation Ehejubiläum
Zum Fest der Diamantenen Hochzeit,

die das Ehepaar Ehrhard und Brigitte Kämmerer
am 23. März 2022 feierte,

gratulieren wir nachträglich 
auf das Herzlichste und wünschen

beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und
noch viele gemeinsame Jahre.

Jörg Geyer
Bürgermeister

30 Jahre Kirmesverein Niedertrebra e.V.
Liebe Leser,

am 8. April 1990 gründete sich auf dem Saal der Gaststätte Fren-
kel der Kirmesverein Niedertrebra e.V. und wurde als 6. Verein in 
das Vereinsregister des Amtsgerichts Apolda eingetragen. Damit 
waren wir einer der ersten gegründeten Vereine um Apolda.
Viele Ereignisse zeichneten die 30-jährige Vereinsgeschichte 
aus. Höhen und Tiefen wurden überwunden und so manch schö-
ne Stunde wird uns nie mehr aus dem Gedächtnis gehen.
1991 konnten wir in einer großen Feierstunde zur Kirmes unsere 
neu angefertigte Fahne weihen, 1995 feierten wir das 5-jährige 
Bestehen mit einem Umzug mit befreundeten Vereinen. Im Jahr 
2000 feierten wir unser 10-jähriges Bestehen mit einem riesigen 
Fest, das heute noch nach seinesgleichen sucht. Wir führten das 
1. Kreis-Kirmesvereins-Treffen im Weimarer Land durch. Über 
100 Einladungen verschickten wir in den ganzen Kreis, wobei 
über 40 Vereine unserem Aufruf folgten. Dies kann wahrlich als 
Höhepunkt der Vereinsgeschichte bezeichnet werden.
2005 und 2010 fanden wiederum kleinere Vereinstreffen anläss-
lich unserer Jubiläen statt.
Natürlich zeichnen einen Verein immer seine Mitglieder aus. Die 
Mitgliedszahlen stiegen zu Anfang rapide und hielten sich in den 
90er Jahren immer um die Zahl 100. Heute gehören dem Verein 
55 Mitglieder aus allen Altersgruppen an. Wir sind besonders da-
rauf stolz, dass uns die älteren Vereinsmitglieder erhalten geblie-
ben sind und wir immer auf deren Unterstützung zählen können. 
Dafür sei mein herzlichster Dank gesagt.
Nicht nur die Kirmes, die unseren Jahreshöhepunkt darstellt, ruft 
unsere Mitglieder auf den Plan. In jedem Jahr feiern wir unsere 
Gründung, führen eine Weihnachtsfeier durch, machen Wander-
tage, Wochenendausflüge und auch Arbeitseinsätze. In diesem 
Jahr hat der Verein beispielsweise 30 Bäume gepflanzt und mit-
geholfen den Weidenanger von Müll zu befreien.
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern, damit 
das Vereinsleben erhalten bleibt. Jeder ab 15 Jahren kann dem 
Verein beitreten. Auch eine Schnupperkirmes in welcher einmal 
die Erfahrung einer Kirmes gemacht werden kann, bieten wir an. 
Sprecht uns einfach zur Kirmes an oder meldet euch bei einem 
Vereinsmitglied. Wir freuen uns auf Euch.
Durch einen uns allen bekannten Virus mussten wir zwei Jah-
re auf die Kirmes verzichten und konnten im Jahr 2020 unser 
30-jähriges Bestehen nicht feiern. Das wollen wir in diesem Jahr 
gebührend nachholen. Dazu findet am 14.05.2022 ein Festum-
zug durch Niedertrebra und Tanzabend auf dem Saal der Gast-
stätte Frenkel mit befreundeten Vereinen statt. Wir möchten Euch 
auch zu diesem Jubiläum einladen und würden uns freuen, end-
lich wieder Kirmes mit Euch feiern zu können.

Herzliche Grüße
Tim Streuber – 1. Vorsitzender Kirmes Verein Niedertrebra e.V.

Jugendweihe

Die Jugend soll ihren eigenen Weg gehen,
aber ein paar Wegweiser können nicht schaden.

In diesem Jahr feiern in unserer Gemeinde

Maja Hüttig
Paul Hüttig
Collin Kühr

am 14. Mai das Fest der Jugendweihe.

Wir gratulieren zu diesem Tag von ganzem Herzen und wün-
schen für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, viel 
Glück, Erfolg und hoffen, dass dieser Tag für euch und eure Fa-
milien unvergesslich bleibt.

Gemeinde Eberstedt

Konfirmation

Willst Du Dich selber erkennen,
so sieh, wie es die anderen treiben.

Willst Du die anderen verstehen,
blick in Dein eigenes Herz.

(Friedrich Schiller)

In diesem Jahr feiern in unserer Gemeinde
Selina Drößiger

Erik Blank

am 5. Juni das Fest der Konfirmation.

Wir gratulieren zu diesem Tag von ganzem Herzen und wün-
schen für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, viel 
Glück, Erfolg und hoffen, dass dieser Tag für euch und eure El-
tern unvergesslich bleibt.

Gemeinde Eberstedt
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Doch es klappte in gemeinsamer Arbeit ganz prima und einige 
interessierte Autofahrer schienen sich auch über den bunten Os-
terschmuck zu freuen und hupten. Hiermit möchte ich mich auch 
gleich nochmal bei all den fleißigen Helferlein für ihre tatkräftige 
Unterstützung bedanken.

Ein frohes Osterfest wünschen die „Freunde der Bücherstube“ 
Obertrebra.

Darja Barth

Gemeinde Schmiedehausen

Jagdgenossenschaft  
Schmiedehausen/Lachstedt

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Datum: Mittwoch den 18.05.2022
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Gemeindeverwaltung Schmiedehausen im Gemeinde-

raum Dorfstraße 21

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht Vorstand über die Pachtjahre 2020/21
3. Bericht Revisionskommission
4. Entlastung des Vorstands
5. Bestätigung Kassenbericht
6. Wahl Vorstand (Kandidatenvorschläge zur Wahl bitte bis 

06.05.2022 beim Vorstand einreichen)
7. Vertragsverlängerung (Jagdpacht)
8. Verschiedenes

Dazu sind alle Jagdgenossen der Gemarkung Schmiedehausen/
Lachstedt recht herzlich eingeladen.

Schmiedehausen den 07.04.2022
gez. Der Vorstand

Fahrplan mobiler Geldautomat  
der Sparkasse Mittelthüringen

Haltepunkt: Schmiedehausen, Dorfstraße,  
Bushaltestelle

Haltedauer: 30 min.
Montag 25.04.2022 um 09:15 Uhr
Montag 09.05.2022 um 09:15 Uhr

Liebe Bürger aus Niedertrebra und Umgebung
Die Kirmes in Niedertrebra ist zurück 

und dazu möchten wir Euch  
ganz herzlich einladen.

Damit Euch nichts entgeht,  
findet Ihr hier die Termine dazu:

Fr 13.05.2022 Kirmes Opening mit Beat me Events
im Gasthaus Frenkel ab 21:00 Uhr

Sa 14.05.2022 Kirmesgottesdienst
ab 17:30 Uhr
Umzug durch das Dorf ab 19:30 Uhr
Tanz mit „Da Capo“ im Gasthaus Frenkel
ab 21:00 Uhr

So 15.05.2022 Kirmesständchen
ab 09:00 Uhr

Mo 16.05.2022 Frühschoppen mit „Da Capo“
Alte Schule Niedertrebra
ab 11:00 Uhr

Fr 20.05.2022 Seniorenkirmes
Alte Schule Niedertrebra
ab 14:30 Uhr

Sa 21.05.2022 Umzug durch das Dorf
ab 19:30 Uhr
Livemusik mit Kirmesbegräbnis
Alte Schule Niedertrebra
ab 21:00 Uhr

So 22.05.2022 Kranzreiten auf dem Reitplatz Niedertrebra
ab 13:00 Uhr

Kinderkirmes auf dem Reitplatz Niedertrebra ab 15:00 Uhr  
und gemütlichem Ausklang der Kirmes mit Kaffee 

und selbstgemachtem Kuchen

Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich 
auf allen Veranstaltungen bestens gesorgt

Wir freuen uns auf Euren Besuch,
Euer Kirmesverein Niedertrebra e. V.

Gemeinde Obertrebra

Jagdgenossenschaft Obertrebra

Einladung zur Jahresvollversammlung  
der Jagdgenossenschaft Obertrebra

am Freitag, den 29.April 2022 um 19.00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstr.64, in Obertrebra

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bestätigung der ordnungsgemäßen Einla-

dung und Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Bericht des Pächters
5. Beschlussfassung über neuen Jagdpachtvertrag
6. Beschlussfassung zur Verwendung der Jagdpacht
7. Wahl eines neuen Vorstandes
8. Verschiedenes

Wir laden alle Eigentümer von bejagbaren Flächen in der Ge-
markung Obertrebra recht herzlich ein.

Der Jagdvorstand

Osterstimmung in Obertrebra
Am Sonntag, dem 03.04.2022 trafen sich die „Freunde der Bü-
cherstube“ Obertrebra, um den Osterschmuck für den Born an 
der Linde am Teich österlich zu schmücken. Zuletzt war dies vor 
zwei Jahren geschehen, danach hinderte die Pandemie solche 
Aktionen. Zum Glück war noch alles vorhanden, so dass die Gir-
lande schnell gebunden und verziert war. Der Bürgermeister hat-
te im Vorfeld Buchsbaum zur Verfügung gestellt. Dann ging es los 
zum Born, denn der eigentliche Akt bestand darin, die Girlande 
gleichmäßig darum zu wickeln.


